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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

wir übersenden heute die Ausgabe Juli 2023. Zu der Ausgabe ist Folgendes anzumer-
ken:

Wir eröffnen die Berichterstattung im Praxisforum mit einem Beitrag zur Verteidigung 
im Bußgeldverfahren bei der Fahrerlaubnis auf Probe. Das ist sicherlich ein Bereich, 
der für (junge) Fahranfänger von erheblicher Bedeutung ist.

Im Rechtsprechungsteil stellen wir Ihnen zunächst eine Entscheidung des BVerfG 
betreffend die Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, wenn das Gericht einen nach 
Dienstschluss eingegangenen Fristverlängerungsantrag nicht (mehr) berücksichtigt.

Im verkehrsstrafrechtlichen Teil sind zwei Entscheidungen enthalten zur Trunken-
heitsfahrt mit einem E-Scooter, und zwar einmal vom BGH, der sich noch einmal zum 
Grenzwert äußert, und einmal vom OLG Frankfurt am Main zur Entziehung der 
Fahrerlaubnis bei einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter.

Der bußgeldrechtliche Teil enthält dann u.a. auch die Entscheidung des BGH zur 
Divergenzvorlage des OLG Koblenz betreffend den Anspruch auf die Daten der 
gesamten Tagesmessreihe. Dazu passt dann die Entscheidung des BVerwG zur 
Fahrtenbuchanordnung auch in den Fällen des nicht gewährten Zugangs zu den 
Rohmessdaten.

Wir runden die Berichterstattung dann ab mit zwei AG-Entscheidungen zu den 
Gebühren im verkehrsstrafrechtlichen Verfahren.

Wie immer wünsche ich zum Schluss viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Versäumung der Verfassungsbeschwerdefrist: Wiedereinsetzung

Die Verfassungsbeschwerde ist nicht fristgerecht erhoben, wenn nicht der vollständi-
ge Beschwerdeschriftsatz bis zum Ablauf der Begründungsfrist zusammen mit allen 
für eine verfassungsrechtliche Prüfung des Beschwerdevorbringens unverzichtbaren 
Unterlagen tatsächlich in die Verfügungsgewalt des BVerfG gelangt ist. Dafür reicht 
der Zugang auf dem Telefaxempfangsgerät des BVerfG aus. Ein Wiedereinsetzungs-
antrag nach § 93 Abs. 2 BVerfGG muss nicht ausdrücklich gestellt werden; es genügt, 
wenn sich das Wiedereinsetzungsbegehren konkludent aus dem Vortrag des Be-
schwerdeführers. durch Auslegung entnehmen lässt.

BVerfG, Beschl. v. 15.2.2023 – 1 BvR 2349/22

Gefährdungshaftung: „Passiv“ unfallbeteiligte Fahrzeuge

Die Gefährdungshaftung eines Fahrzeugs erfasst auch die Fälle, in denen das 
Fahrzeug „passiv“ in einen Verkehrsunfall gerät und weitergehende Schäden an 
unbeteiligten Dritten verursacht (hier: Zweitanstoß nach Erstkollision im Verlauf des 
Schleudervorgangs des geschädigten Fahrzeugs).

OLG Celle, Urt. v. 10.5.2023 – 14 U 56/21

Eisenbahnunfall: Haftungsabwägung bei Kollision mit einem auf den 
Gleisen stehenden Gelenkbus

Eisenbahn- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen bilden grundsätzlich eine 
Haftungs- und Zurechnungseinheit. Es führt zu einer Erhöhung der Betriebsgefahr 
seitens dieser Haftungs- und Zurechnungseinheit, wenn das bestehende Sicherungs-
system der Fernüberwachung nicht dahingehend ausgelegt ist, den einfahrenden 
Triebfahrzeugführer direkt vor einem Hindernis auf dem Bahnübergang zu warnen, 
sondern wenn ihn diese Warnung aufgrund der bestehenden Informationskette – in 
der Regel – zu spät erreicht. Es ist nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass ein 
Fahrer, der auf einem gesicherten Bahnübergang mit einer Eisenbahn zusammen-
stößt, grob fahrlässig gehandelt hat. Die Beurteilung, ob die Fahrlässigkeit als einfach 
oder grob zu werten ist, ist Sache der tatrichterlichen Würdigung im Einzelfall.

OLG Celle, Urt. v. 10.5.2023 – 14 U 36/20

Unfallschadenregulierung. Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher 
Rechtsanwaltskosten

Die schadensrechtliche Abwicklung eines Verkehrsunfalls, an dem zwei Fahrzeuge 
beteiligt waren, stellt jedenfalls im Hinblick auf die Schadenshöhe regelmäßig keinen 
einfach gelagerten Fall dar (Anschluss an BGH, Urt. v. 29.10.2019 – VI ZR 45/19 –, 
NJW 2020, 144).

OLG Braunschweig, Urt. v. 28.4.2023 – 1 U 16/22

Unfallschadenregulierung: Berücksichtigung von Großkundenrabatten

Im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung sind dem Geschädigten 
eingeräumte Großkundenrabatte von markengebundenen Fachwerkstätten zu 
berücksichtigen, wenn er diese ohne Weiteres auch für die Reparatur eines Unfallfahr-
zeugs in Anspruch nehmen kann (Anschluss an BGH, Urt. v. 29.10.2019 – VI ZR 45/19 
–, NJW 2020, 144).

OLG Braunschweig, Urt. v. 28.4.2023 – 1 U 16/22

Verfassungsrecht

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung
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Vertrauensgrundsatz: Fußgänger

Ein Kraftfahrer, der einen die Fahrbahn aus seiner Sicht von links nach rechts über-
querenden, trotz Dunkelheit bereits aus einiger Entfernung erkennbaren Fußgänger 
vor dem Zusammenstoß nicht bemerkt hat, darf nicht darauf vertrauen, der Fußgän-
ger werde sich bei der Fahrbahnüberquerung verkehrsgerecht verhalten.

OLG Saarbrücken, Urt. v. 26.5.2023 – 3 U 4/23

Wiedereinsetzung: Überprüfungspflicht; Weiterleitung an das zuständige 
Gericht

Hat der Prozessbevollmächtigte einer Partei die Anfertigung einer Rechtsmittelschrift 
seinem angestellten Büropersonal übertragen, ist er verpflichtet, das Arbeitsergebnis 
vor Absendung über das besondere elektronische Anwaltspostfach sorgfältig auf 
Vollständigkeit zu überprüfen. Dazu gehört auch die Überprüfung, ob das Rechtsmit-
telgericht richtig bezeichnet ist. Geht ein fristwahrender Schriftsatz über das  
besondere elektronische Anwaltspostfach erst einen Tag vor Fristablauf beim 
unzuständigen Gericht ein, ist es den Gerichten regelmäßig nicht anzulasten, dass die 
Weiterleitung im ordentlichen Geschäftsgang nicht zum rechtzeitigen Eingang beim 
Rechtsmittelgericht geführt hat

BGH, Beschl. v. 26.1.2023 – I ZB 42/22

Rotlichtverstoß: Messung mit Stoppuhr auf privatem Mobiltelefon

Zwar ist eine Rotlichtmessung nicht schon deshalb unverwertbar, weil die verwendete 
Stoppuhr eines privaten Mobiltelefons nicht geeicht war. Der Tatrichter muss aber bei 
einer solchen Messung darlegen, welche möglichen geräteeigenen Fehler der Uhr 
(z.B. verzögerte Reaktionszeiten des Geräts, mögliche Ungenauigkeiten bei der 
Zeitanzeige) und welche externen Fehlerquellen (z.B. Ungenauigkeit hinsichtlich der 
Fahrtzeit von der Haltelinie bis zum Bedienen der Stoppuhr) er berücksichtigt hat.

OLG Dresden, Beschl. v. 25.5.2023 – ORbs 21 SsBs 54/23

Parkausweis: Gut lesbares Auslegen

Das Auslegen eines Parkausweises im Inneren eines Fahrzeuges auf der Mittelkonsole 
auf Höhe der Sitzflächen ist nicht geeignet, um die Anforderungen an eine „gute 
Lesbarkeit“ zur erfüllen.

AG Schwerin, Urt. v. 8.5.2023 – 35 OWi 83/23

Berufungsverwerfung: Ordnungsgemäße Ladung

Ein in einer früheren Ladung zu einem dann verlegten Hauptverhandlungstermin 
erteilter Hinweis auf die Folgen unentschuldigten Ausbleibens ist für eine ordnungs-
gemäße Ladung i.S. des 323 Abs. 1 Satz 2 StPO nicht ausreichend und rechtfertigt 
eine Verwerfung nach § 329 Abs. 1 StPO nicht.

OLG Hamm, Beschl. v. 18.4.2023 – 3 RVs 14/23

Schadensrecht/Haftung

Zivilverfahren

Verkehrsordnungs- 
widrigkeiten

Verkehrsordnungs- 
widrigkeiten

Straf-/Owiverfahren
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Geldbuße: Wirtschaftliche Verhältnisse

Auch bei einer nicht geringfügigen Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 17 Abs. 3 
Satz 2 Halbsatz 2 OWiG sind bei Verhängung der Regelgeldbuße in der Regel keine 
näheren Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen 
erforderlich.

OLG Saarbrücken, Beschl. v. 8.3.2023 – 1 Ss (OWi) 8/23

Elektronische Übermittlung: Anforderungen an die einfache Signatur

Die einfache Signatur (Wiedergabe des Namens am Ende des Textes) ist bei der 
Übermittlung von Dokumenten gemäß der zweiten Variante des § 32a Abs. 3 StPO 
auch dann zu verlangen, wenn im verwendeten Briefkopf der Rechtsanwaltskanzlei 
nur ein Rechtsanwalt ausgewiesen ist (Anschluss an OLG Karlsruhe, Beschl. v. 
6.9.2021 – 17 W 13/21; OVG Lüneburg, Beschl. v. 31.1.2023 – 13 ME 23/23; entgegen 
BAG, Beschl. v. 25.8.2022 – 2 AZN 234/22).

OLG Braunschweig, Beschl. v. 9.6.2023 – 1 ORbs 22/23

Pflichtverteidigung: Bußgeldverfahren

Die Vorschriften über die notwendige Verteidigung (§§ 140 ff. StPO) sind über § 46 
Abs. 1 OWiG auch im gerichtlichen Bußgeldverfahren anwendbar. Auch wenn Haft in 
einer anderen Sache vollstreckt wird, liegt nach zutreffender Ansicht ein Fall der 
notwendigen Verteidigung i.S.v. § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO vor. Jedenfalls dann, wenn 
der Antrag auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers rechtzeitig gestellt wurde und die 
Entscheidung alleine aufgrund justizinterner Vorgänge unterblieben ist, auf die der 
Betroffene keinen Einfluss hatte, führt die zwischenzeitlich erfolgte Einstellung nicht 
dazu, dass eine Verteidigerbeiordnung unzulässig wird.

LG Kaiserslautern, Beschl. v. 17.3.2023 – 5 Qs 9/23

Pflichtverteidigung: Schwierige Rechtslage

Ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt vor, wenn das Amtsgericht aufzuklären 
hat, ob es sich bei einer Äußerung des Beschuldigten um eine verwertbare Spontan-
äußerung gehandelt hat oder ob ein Beweisverwertungsverbot wegen eines Versto-
ßes gegen §§ 163a Abs. 4 Satz 2, 136 Abs. 1 Satz 2 StPO in Betracht kommt.

LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 5.6.2023 – 1 Qs 37/23

Entziehung der Fahrerlaubnis. Ungeeignetheit

Ein sicheres Führen eines Kraftfahrzeugs kann grundsätzlich nicht angenommen 
werden kann, wenn keine Geeignetheit i.S.v. Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV vorliegt. Es 
ist insofern nicht vorauszusetzen, dass der betreffende Fahrerlaubnisinhaber wegen 
einer unsicheren Fahrweise aufgefallen ist.

OVG Münster, Beschl. v. 4.5.2023 – 16 B 1271/22

Fahrtenbuchauflage: Unmöglichkeit der Fahrerfeststellung

Die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrs-
vorschriften ist auch dann unmöglich i.S.d. § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO, wenn die 
Ermittlungen auf einen bestimmten Täter hindeuten und eine Person ernsthaft 
verdächtig ist, die Behörde jedoch keine ausreichende Überzeugung von der Täter-

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Verkehrsverwaltungsrecht

Verkehrsverwaltungsrecht
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schaft des Verdächtigen gewinnen konnte. Nichts anderes gilt, wenn zwar die 
Bußgeldbehörde einen Bußgeldbescheid erlassen hat, dann allerdings im Zwischen-
verfahren gemäß § 69 Abs. 2 OWiG das Verfahren einstellt, da letztlich doch keine 
ausreichende Überzeugung von der Täterschaft gewonnen werden konnte. Abzustel-
len ist dabei auf das im Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderliche Maß der 
Überzeugung. Ist die Feststellung des Fahrzeugführers unmöglich, kommt es nicht 
darauf an, ob der Fahrzeughalter seine Mitwirkungspflicht erfüllt hat, indem er alle 
ihm möglichen Angaben gemacht hat, oder ob ihn ein Verschulden an der Unmöglich-
keit der Feststellung des Fahrzeugführers trifft. Denn die Fahrtenbuchauflage hat eine 
präventive und keine strafende Funktion. In jedem Fall aber hat die Bußgeldbehörde 
alle nach den Umständen des Einzelfalls angemessenen und zumutbaren Maßnah-
men zu treffen. Ob die Aufklärung angemessen war, richtet sich danach, ob die 
Behörde in sachgerechtem und rationellem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen getroffen hat, die der 
Bedeutung des aufzuklärenden Verkehrsverstoßes gerecht werden und erfahrungs-
gemäß Erfolg haben können (hier wegen erkennbarer Verwechslung des Vor- und 
Nachnamens des vom Fahrzeughalter benannten Fahrzeugführers verneint).

OVG Münster, Beschl. v. 3.5.2023 – 8 B 185/23

Fahrtenbuchauflage: Unmöglichkeit der Täterermittlung

Soll eine Fahrtenbuchauflage nach § 31a Abs. 1 StVZO angeordnet werden, nachdem 
der Fahrzeugführer nicht identifiziert werden konnte, darf der ausgebliebene Ermitt-
lungserfolg jedenfalls nicht maßgeblich auf ein Ermittlungsdefizit der zuständigen 
Behörde zurückzuführen sein. Die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage setzt nicht 
voraus, dass die Unmöglichkeit der Feststellung des Fahrers auf einer fehlenden 
Mitwirkung des Fahrzeughalters beruht oder der Halter seine Mitwirkungsobliegen-
heiten schuldhaft nicht erfüllt hat oder die Unmöglichkeit der Feststellung des 
Fahrzeugführers sonst zu vertreten hat (wie OVG Schleswig, Urt. v. 8.12.2022 – 5 LB 
17/22).

OVG Münster, Beschl. v. 30.5.2023 – 8 A 463/23

Fahrerlaubnisrecht: Widerlegung der Feststellung von Amphetamin im 
Blut

Die Feststellung von Amphetamin im Blut kann nicht durch die Behauptung widerlegt 
werden, sie sei auf die Einnahme von Schmerzmitteln mit dem Wirkstoff Metamizol 
zurückzuführen, wenn einer sachverständigen Auskunft zu entnehmen ist, dass das 
angewandte Testverfahren zwischen den Stoffgruppen unterscheiden kann. Es gibt 
keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass der Wirkstoff Metamizol die Ergebnisse 
eines Bluttests auf Amphetamin verfälschen könnte.

VG Koblenz, Beschl. v. 15.5.2023 – 4 L 333/23.KO

Rechtsmittelverfahren: Verfahrensgebühr; Erstattung

Die Rechtsmitteleinlegung selbst sowie beratende Tätigkeit vor der Einlegung werden 
mit der Verfahrensgebühr für das erstinstanzliche Verfahren abgegolten; Tätigkeiten 
des Verteidigers nach Einlegung des Rechtsmittels aber über die Verfahrensgebühr 
für die Rechtsmittelinstanz. Ggf. kann die Notwendigkeit des Verteidigerhandelns 
dann zu verneinen sein, wenn die Rechtsmitteleinlegung allein vorsorglich für den Fall 
einer Rechtsmitteleinlegung auch durch die Staatsanwaltschaft erfolgt wäre. Dann 

Verkehrsverwaltungsrecht

Verkehrsverwaltungsrecht

Anwaltsvergütung
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muss aber die Einlegung ausschließlich für den Fall einer Rechtsmitteleinlegung auch 
durch die Staatsanwaltschaft erfolgen und das der Rechtsmittelschrift zu entnehmen 
sein. Es reicht nicht aus, wenn nur die Möglichkeit in Aussicht gestellt wird, dass das 
eigene Rechtsmittel im Falle einer Nichteinlegung der Staatsanwaltschaft wieder 
zurückgenommen wird, dies aber keineswegs verbindlich angekündigt wird.

LG Heidelberg, Beschl. v. 9.5.2023 – 12 Qs 16/23

Terminsgebühr: „Je Hauptverhandlungstag“

Wird eine Hauptverhandlung ausgesetzt und findet am selben Tag ein neuer Haupt-
verhandlungstermin statt, entstehen zwei Terminsgebühren.

LG Freiburg, Beschl. v. 25.5.2023 – 9 Qs 5/23

Praxisforum

Verteidigung in Bußgeldverfahren bei der Fahrerlaubnis auf Probe

In der anwaltlichen Praxis wird man immer wieder von Fahranfängern konsultiert, die 
sich mit dem Vorwurf einer im Straßenverkehr begangenen Ordnungswidrigkeit 
konfrontiert sehen. Ist der Mandant Inhaber der Fahrerlaubnis auf Probe, sind 
gegenüber den „normalen“ Bußgeldmandaten einige Besonderheiten zu beachten. 
Denn während der Probezeit kann bereits eine erste, ggf. auch geringfügige Ord-
nungswidrigkeit zu unangenehmen Konsequenzen führen. Eine qualifizierte Verteidi-
gung ist dementsprechend empfehlenswert.

I. Erwerb der Fahrerlaubnis auf Probe

Bei erstmaligem Erwerb einer Fahrerlaubnis wird diese auf Probe erteilt; die Probezeit 
dauert gemäß § 2a Abs. 1 Satz 1 StVG zwei Jahre vom Zeitpunkt der Erteilung an. Die 
Sätze 2 bis 7 dieses Absatzes betreffen die Fristberechnung in Fällen mit Auslandsbe-
rührung bzw. ausländischen Fahrerlaubnissen sowie bei (ggf. vorläufiger) Entziehung. 
Die Erteilung der Fahrerlaubnis auf Probe soll den besonderen Risiken durch die 
Teilnahme von Fahranfängern am Straßenverkehr entgegenwirken (vgl. Freymann/
Wellner/Trésoret, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl., § 2a StVG, Stand: 25.1.2022, 
Rn 24); auf das Alter des Fahrerlaubniserwerbers kommt es nicht an. § 32 der Fahrer-
laubnis-Verordnung (FeV) nimmt die Fahrerlaubnisklassen AM („Rollerführerschein“), L 
und T (bestimmte land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge) von den Rege-
lungen über die Probezeit aus, so dass keine zeitliche Anrechnung bei späterer 
Erweiterung der Fahrerlaubnis auf andere Klassen, etwa Pkw, stattfindet. Das 
Begleitete Fahren ab 17 (§ 48a FeV) geht mit der Erteilung einer – lediglich unter 
bestimmten Auflagen stehenden – Fahrerlaubnis und damit dem Beginn der zweijähri-
gen Probezeit einher (Trésoret, a.a.O., Rn 31).

II. Zuwiderhandlungen während der Probezeit

1. Einteilung

Für mögliche Maßnahmen gegen den Inhaber der Fahrerlaubnis auf Probe unterschei-
det § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG zwischen schwerwiegenden und weniger schwerwiegen-
den Zuwiderhandlungen. Die Bewertung einzelner Ordnungswidrigkeiten als schwer-
wiegend oder weniger schwerwiegend ergibt sich aus Anlage 12 zur FeV. Zu den 
schwerwiegenden Zuwiderhandlungen (aufgrund der Überschrift in der Verordnung 

Anwaltsvergütung

Fahrerlaubnis auf Probe

Mögliche Maßnahmen
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auch als A-Verstöße bezeichnet) zählen neben einigen dort aufgezählten Straftaten 
Ordnungswidrigkeiten u.a. im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, dem Abstand, 
der (Nicht-)Beachtung von Lichtzeichen, dem Überholen, der Vorfahrt, der Benutzung 
elektronischer Geräte sowie dem Gebrauch von Fahrzeugen ohne die erforderliche 
Zulassung, aber auch Verstöße gegen die §§ 24a, 24c StVG. Als weniger schwerwie-
gende Zuwiderhandlungen (B-Verstöße) werden wiederum verschiedene Straftaten, 
soweit im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr begangen und nicht als schwer-
wiegende Zuwiderhandlung eingestuft, genannt; außerdem Ordnungswidrigkeiten 
nach § 24 Abs. 1 StVG, die nicht bereits als schwerwiegende Zuwiderhandlungen 
gelten. In allen Fällen gilt, dass nur diejenigen Zuwiderhandlungen eine Rolle spielen, 
die in das Fahreignungsregister einzutragen sind. Darüber hinaus kommt eine 
Einzelfallprüfung hinsichtlich des Gewichts des Verstoßes auch unter dem Gesichts-
punkt der Verhältnismäßigkeit grundsätzlich nicht in Betracht (Trésoret, a.a.O., 
Rn 136).

2. Maßnahmenstufen

Die einzelnen Stufen von gegen den Fahrerlaubnisinhaber zu ergreifender Maßnah-
men sind in § 2a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 StVG:

 � Stufe 1: Bereits nach der ersten schwerwiegenden oder zwei weniger schwerwie-
genden Zuwiderhandlung(en) während der Probezeit hat die Fahrerlaubnisbehörde 
unter Fristsetzung die Teilnahme an einem Aufbauseminar (vgl. § 2b StVG, §§ 35 ff. 
FeV) anzuordnen. Diese Anordnung führt zugleich zu einer Verlängerung der 
Probezeit um zwei Jahre, § 2a Abs. 2a Satz 1 StVG:

 � Stufe 2: Bei einer weiteren schwerwiegenden Zuwiderhandlung oder zwei weiteren 
weniger schwerwiegenden Zuwiderhandlungen nach Teilnahme an dem Aufbause-
minar (Stufe 1) hat die Fahrerlaubnisbehörde den Fahrerlaubnisinhaber schriftlich 
zu verwarnen und ihm nahe zu legen, innerhalb von zwei Monaten an einer 
verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen. Weitere Konsequenzen erfolgen 
zunächst nicht; insbesondere ist die Teilnahme an der Beratung freiwillig und es 
kommt nicht nochmals zu einer Verlängerung der Probezeit, da eine Verlängerung 
nur einmalig (im Rahmen von Stufe 1) stattfindet.

 � Stufe 3: Kommt es nach Ablauf der Frist von zwei Monaten (Stufe 2) zu einer 
weiteren schwerwiegenden Zuwiderhandlung oder zwei weiteren weniger schwer-
wiegenden Zuwiderhandlungen innerhalb der Probezeit, wird die Fahrerlaubnis 
entzogen.

Dem Wortlaut des § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG ist zu entnehmen, dass ein Ermessen der 
Fahrerlaubnisbehörde nicht besteht, sondern sie die einzelnen Maßnahmen bei 
Erreichen der jeweiligen Stufe zu ergreifen „hat“. Wichtig bezüglich der Stufen 2 und 3 
ist, dass diese nicht „automatisch“ bei der Verwirklichung weiterer Ordnungswidrig-
keiten oder Straftaten erreicht werden, sondern nur unter den genannte Vorausset-
zungen eingreifen. Dem Fahrerlaubnisinhaber soll so ermöglicht werden, die durch die 
ersten Zuwiderhandlungen hervorgetretenen Defizite zunächst durch die Teilnahme 
an dem Aufbauseminar bzw. an der verkehrspsychologischen Beratung zu beseitigen, 
bevor er erneut „unter Bewährung“ steht (Freymann/Wellner/Trésoret, jurisPK-Stra-
ßenverkehrsrecht, 2. Aufl., § 2a StVG, Stand: 25.1.2022, Rn 245, 267 f.). Kommt es 
daher nach einer ersten schwerwiegenden oder zwei weniger schwerwiegenden 
Zuwiderhandlungen zu weiteren Verstößen, die zeitlich vor der Teilnahme am Aufbau-
seminar lagen, wird die 2. Stufe nicht ausgelöst. Entsprechendes gilt für die 3. Stufe, 
wenn der Fahrerlaubnisinhaber die 2. Stufe erreicht hat und er danach wiederum 
Zuwiderhandlungen begeht, bevor die in § 2a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StVG genannte Frist 

Stufen
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von zwei Monaten abgelaufen ist. Außerhalb des Stufensystems des § 2a Abs. 2 Satz 1 
StVG bleiben der Fahrerlaubnisbehörde ggf. Maßnahmen gemäß § 2a Abs. 4 StVG.

Entscheidend ist jeweils der Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen wurde, nicht 
das Datum ihrer Ahndung oder des Rechtskrafteintritts (sog. Tattagprinzip, vgl. 
Trésoret, a.a.O., Rn 140 sowie den Wortlaut des § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG: „[…] auch 
wenn die Probezeit zwischenzeitlich abgelaufen […] ist […]“). Die Fahrerlaubnisbehör-
de sowie die ihre Entscheidung prüfenden Verwaltungsgerichte sind gemäß § 2a 
Abs. 2 Satz 2 StVG an die rechtskräftige Entscheidung über die Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit gebunden; eine Abweichung ist allenfalls in seltenen Ausnahmefällen 
(z.B. Person auf dem Messfoto passt eindeutig nicht zum Geschlecht des Betroffenen) 
denkbar (vgl. dazu VG Neustadt/Weinstraße, Beschl. v. 28.92012 – 1 L 738/12.NW –, 
juris m.w.N.; Trésoret, a.a.O., Rn 147 ff.; Koehl, SVR 2016, 412, 420).

3. Exkurs: Konsequenzen neuerer Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung

Nach der Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) durch die Erste Verord-
nung zur Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl I S. 4688) 
mit Erhöhung der Geldbußen insbesondere bei Geschwindigkeitsverstößen herrschte 
in der Praxis mitunter Verunsicherung darüber, ob es – wie bisher – bei einem „norma-
len“ Pkw (ohne Anhänger etc.) erst bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 
21 km/h oder mehr zur Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister (und damit 
den genannten Konsequenzen in der Probezeit) kommt oder bereits ab 16 km/h. 
Hintergrund ist, dass in der Geschwindigkeitsüberschreitungen von 16 bis 20 km/h 
betreffenden lfd. Nr. 11.3.3 im Anhang (zu Nummer 11 der Anlage) BKatV – anders als 
nach früherer Rechtslage – nunmehr Regelsätze von 70 EUR (innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften) bzw. 60 EUR (außerhalb geschlossener Ortschaften) vorgesehen 
sind. Dies führt dazu, dass die Erhebung eines Verwarnungsgeldes nicht mehr 
möglich ist, da der Höchstbetrag hierfür gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG bei 55 EUR 
liegt; stattdessen erfolgt die Ahndung stets durch Bußgeldbescheid. Davon unabhän-
gig beurteilt sich die Frage, ob eine Eintragung in das Fahreignungsregister zu 
erfolgen hat, nach § 28 Abs. 3 Nr. 3 lit. a sublit. bb StVG: Neben der Geldbuße von 
mindestens 60 EUR muss die Ordnungswidrigkeit in einer Rechtsverordnung (Anla-
ge 13 zur FeV) explizit als eintragungspflichtig bezeichnet werden. In der lfd. Nr. 2.2.3 
sowie 3.2.2 der Anlage 13 zur FeV wird die lfd. Nr. 11.3.3 des Anhangs der BKatV aber 
nicht erwähnt, sondern weiterhin nur solche Verstöße ab 21 km/h. Da der Maßnah-
menkatalog des § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG, wie bereits ausgeführt, nur solche Ordnungs-
widrigkeiten betrifft, die in das Fahreignungsregister einzutragen sind, wirken sich die 
genannten Änderungen nicht auf die Fahrerlaubnis auf Probe aus und führen insbe-
sondere nicht zu „früher“, also schon ab 16 km/h, einsetzenden Maßnahmen.

Zudem ist in der aktuellen Fassung der BKatV bei deutlich mehr Halte- und Parkver-
stößen als bisher die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister vorgesehen, 
etwa im Zusammenhang mit dem Halten bzw. Parken in „zweiter Reihe“ oder auf Geh- 
bzw. Radwegen. Einschlägig sind hier die lfd. Nr. 3.2.7, 3.2.7a, 3.2.7b, 3.2.7c und 3.2.7d 
der Anlage 13 zur FeV. In Anlage 12 zur FeV, welche die Einteilung von Zuwiderhand-
lungen als schwerwiegend oder weniger schwerwiegend vornimmt, werden Halte- 
und Parkverstöße nicht explizit erwähnt; allerdings gelten als weniger schwerwiegen-
de Zuwiderhandlungen (sämtliche) Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Abs. 1 StVG, 
soweit nicht in Abschnitt A (schwerwiegende Zuwiderhandlungen) aufgeführt. Ein 
Halte- oder Parkverstoß, welcher die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregis-
ter bewirkt, stellt somit zugleich eine weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung im 
Sinne von § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG dar.

Änderungen in der BKatV
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III. Verteidigungsmöglichkeiten

Aus den vorstehenden Überlegungen folgt, dass vorrangiges Ziel der Verteidigung bei 
bestehender Fahrerlaubnis auf Probe die Vermeidung einer Eintragung in das Fahreig-
nungsregister sein sollte. Angesichts der drohenden Anordnung eines Aufbausemi-
nars sowie der Probezeitverlängerung gilt dies bereits beim ersten Verstoß, gerade 
unter Berücksichtigung der für junge Menschen verhältnismäßig hohen Kosten eines 
Aufbauseminars (aktuell meist zwischen 200 und 500 EUR, vgl. https:// www.adac.
de/ verkehr/ rund- um- den- fuehrerschein/ erwerb/ aufbauseminar- fahranfaenger, 
abgerufen am 15.6.2023). Wegen der Bindungswirkung gemäß § 2a Abs. 2 Satz 2 
StVG sind nicht nur Einwendungen gegen die Tat oder Tatbegehung als solche, 
sondern auch in Bezug auf die Höhe der Geldbuße bzw. die Schwere des konkreten 
Vorwurfs bereits im Bußgeldverfahren zu verfolgen und nicht erst gegenüber der 
Fahrerlaubnisbehörde vorzutragen. Zu den „üblichen“ Verteidigungsstrategien bei 
Verkehrsordnungswidrigkeiten kommen gerade bei Betroffenen in der Probezeit bzw. 
Jugendlichen oder Heranwachsenden bestehende Besonderheiten.

1. Allgemeines

Zunächst sind die Verteidigungsansätze zu prüfen, die auch bei einem regulären 
Fahrerlaubnisinhaber außerhalb der Probezeit in Betracht kommen: Nachweis der 
Fahrereigenschaft, Ordnungsmäßigkeit der Messung, der Beschilderung, Verjährung, 
sonstige mildernde Umstände des Einzelfalls, etwa das Vorliegen von nur leichter 
Fahrlässigkeit etc. Insoweit bestehen zu Mandaten ohne Probezeitbezug keine großen 
Unterschiede; verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass über § 46 Abs. 1 OWiG im 
Bußgeldverfahren – je nach Alter des Betroffenen – sinngemäß zudem die Vorschrif-
ten des Jugendgerichtsgesetzes gelten (hierzu BeckOK OWiG/Meyberg, 38. Ed. 
1.4.2023, JGG § 1 Rn 5 ff.; vgl. zudem Gieg/Krenberger, in Handbuch für das straßen-
verkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl. 2021, Rn 2700). Bei Heranwachsenden 
ergeben sich in der Regel aber keine Besonderheiten (Meyberg, a.a.O., Rn 4). Hinsicht-
lich der Kosten des Verfahrens gilt § 105 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 74 JGG, wonach bei 
Jugendlichen und Heranwachsenden von der Auferlegung von Kosten und Auslagen 
abgesehen werden kann (dazu Gieg/Krenberger, a.a.O., Rn 2721).

2. Einstellung des Verfahrens gemäß § 47 OWiG

a) Allgemeines

Das Bußgeldverfahren kann „in jeder Lage“, wie es in § 47 Abs. 2 Satz 1 OWiG heißt, 
und sowohl von der Verwaltungsbehörde, der Staatsanwaltschaft (vgl. § 69 Abs. 4 
Satz 1 OWiG) als auch dem Gericht eingestellt werden, wenn die Ahndung der 
Ordnungswidrigkeit nicht geboten erscheint. Dies ist Ausdruck des im Ordnungswid-
rigkeitenrecht geltenden Opportunitätsprinzips und weit zu verstehen; die Grenze des 
Ermessens wird im Wesentlichen nur durch das Willkürverbot gezogen (BeckOK 
OWiG/A. Bücherl, 38. Ed. 1.4.2023, OWiG § 47 Rn 9; Gutt/Krenberger, zfs 2013, 549, 
552). Durch die Einstellung wird zugleich die Eintragung von Punkten in das Fahreig-
nungsregister vermieden. Gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden erscheint 
in geeigneten Fällen eine großzügige Anwendung des § 47 OWiG sinnvoll (Burhoff/
Gieg/Krenberger, a,a.O., 2700).

Anders als im Strafverfahren bestimmt § 47 Abs. 3 OWiG ausdrücklich, dass die 
Einstellung des Verfahrens nicht von der Zahlung eines Geldbetrages an eine gemein-
nützige Einrichtung oder sonstige Stelle abhängig gemacht oder damit in Zusammen-
hang gebracht werden darf. Deshalb wird im Umkehrschluss häufig angenommen, 
dass ein Zusammenhang mit der Erbringung sonstiger Leistungen durch oder 

Verteidigung
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Erteilung von Auflagen an den Betroffenen zulässig ist (Krenberger/Krumm, 7. Aufl. 
2022, OWiG § 47 Rn 33; Klesczewski/Krenberger/Krenberger, OWi-Recht, 3. Aufl. 
2023, § 10, Rn 204; A. Bücherl, a.a.O., Rn 56). Insoweit soll im Bußgeldverfahren stets 
§ 47 OWiG – ggf. unter Berücksichtigung besonderer Erziehungszwecke – vorrangig 
und nicht etwa die §§ 45, 47 JGG oder § 153a StPO (jeweils i.V.m. § 46 OWiG) anzu-
wenden sein (Krenberger/Krumm, 7. Aufl. 2022, OWiG § 47 Rn 34; Burhoff/Gieg/
Krenberger, a,a.O., Rn 2707; Gutt/Krenberger, zfs 2013, 549, 550, 552).

Eine Einstellung des Verfahrens gemäß § 47 Abs. 2 OWiG ist noch in der Rechtsbe-
schwerdeinstanz möglich, selbst wenn die Rechtsbeschwerde noch nicht zugelassen 
worden sein oder keine Zulassungsgründe bestehen sollten (OLG Saarbrücken, 
3.9.2019 – Ss Rs 34/2019 (43/19 OWi)), obgleich die Oberlandesgerichte hier 
tendenziell zurückhaltend agieren. Rechtsbeschwerde und Zulassungsantrag können 
nicht allein mit dem Wunsch auf Einstellung des Verfahrens begründet werden. Es 
muss, da die Möglichkeit nach § 47 Abs. 2 OWiG dem Oberlandesgericht nur bei 
zulässig erhobener und begründeter (vgl. § 344 StPO i.V.m. § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG 
bzw. § 80 Abs. 3 Satz 3 OWiG) Rechtsbeschwerde bzw. Zulassungsantrag offensteht 
(BeckOK OWiG/A. Bücherl, 38. Ed. 1.4.2023, OWiG § 47 Rn 32), zumindest die 
allgemeine Sachrüge erhoben und ersichtlich sein, dass auch eine Nachprüfung des 
amtsgerichtlichen Urteils – und nicht lediglich die Verfahrenseinstellung – begehrt 
wird (vgl. KG NZV 1996, 124).

b) Erbringung von Leistungen

Eine Einstellung des Verfahrens gegen die Erbringung von (nicht durch § 47 Abs. 3 
OWiG ausgeschlossenen) Leistungen bzw. ein Hinwirken auf eine solche bietet sich 
vor allem dann an, wenn eine Ahndung des Verstoßes zwar grundsätzlich geboten 
erscheint und damit einer unbedingten Einstellung entgegensteht (so für Geschwin-
digkeitsüberschreitungen Gutt/Krenberger, zfs 2013, 549, 552 f.), eine Verurteilung 
für den Betroffenen indes mit gravierenden Folgen – etwa, weil er Inhaber einer 
Fahrerlaubnis auf Probe ist – einherginge (Klesczewski/Krenberger/Krenberger, 
OWi-Recht, 3. Aufl. 2023, § 10, Rn 204). Die Mitwirkung des Betroffenen ist stets 
freiwillig. Da in der gerichtlichen Praxis häufig – nach hiesiger Auffassung unzutref-
fend – davon ausgegangen wird, dass eine solche Vorgehensweise in Bußgeldverfah-
ren etwa wegen § 47 Abs. 3 OWiG oder einer fehlenden Anwendbarkeit des § 153a 
StPO generell nicht möglich sei (vgl. Gutt/Krenberger, a.a.O., S. 552), bietet es sich an, 
zu der gegenteiligen Auffassung unter Angabe von Fundstellen vorzutragen. Um zu 
vermeiden, dass der Betroffene Leistungen erbringt, die letztendlich nicht zum 
gewünschten Erfolg (Verfahrenseinstellung) führen, kann ggf. schon vor einem Haupt-
verhandlungstermin Rücksprache mit dem Gericht gehalten werden. Idealerweise 
dokumentiert das Gericht in einem Beschluss oder auf andere Weise die zu erfüllen-
den Auflagen oder stellt das Verfahren zunächst vorläufig ein (so AG Landstuhl, 
Beschl. v. 29.5.2020 – 1 OWi 4396 Js 280/20 jug –, Verkehrsrecht Blog, allerdings in 
analoger Anwendung des § 47 JGG; Krenberger/Krumm, a.a.O., § 47 Rn 19; Gutt/
Krenberger, zfs 2013, 549, 552), um für den Betroffenen hinsichtlich des weiteren 
Vorgehens Rechtssicherheit zu schaffen.

Ob im Einzelfall eine solche Vorgehensweise nach § 47 OWiG in Betracht kommt und, 
wenn ja, welche konkreten Auflagen oder Leistungen angemessen sind, ist anhand 
der Schwere der im Raum stehenden Ordnungswidrigkeit zu prüfen, aber auch des 
Bedarfs an Einwirkung auf den Betroffenen und unter Berücksichtigung des Schutz-
gutes der Bußgeldnorm (in der Regel die Verkehrssicherheit). Hierbei scheint es 
möglich, sich an § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 OWiG zu orientieren, welcher im Vollstre-

Leistungserbringung
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ckungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende die Auferlegung der 
Erbringung von Arbeitsleistungen, der Wiedergutmachung des Schadens, der 
Teilnahme an einem Verkehrsunterricht sowie der Erbringung einer sonstigen 
bestimmten Leistung (BeckOK OWiG/Nestler, 38. Ed. 1.4.2022, OWiG § 98 Rn 23.1 
nennt insoweit „kreative“ Möglichkeiten wie das Schreiben eines Aufsatzes oder den 
Besuch eines Krankenhauses) vorsieht. In der gerichtlichen Praxis wird häufig die 
Ableistung gemeinnütziger Arbeit (meist im Bereich zwischen 20 und 30 Stunden) für 
angemessen erachtet, etwa in einem Krankenhaus, Altenheim, Gemeindebauhof oder 
Jugendzentrum, ebenso die Organisation und Mitarbeit bei einer Kinderfreizeit. 
Erfahrungsgemäß bringt es „Pluspunkte“, wenn ein Betroffener sich um in Betracht 
kommende Stellen selbst bemüht und eine schriftliche Zusage vor oder im Termin 
nachweisen kann.

Gerade bei Fahranfängern kann sich zudem – allein oder in Verbindung mit den 
vorgenannten Möglichkeiten – die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining 
anbieten, zumal dieses in der Regel kostengünstiger als ein nach § 2a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 StVG drohendes Aufbauseminar ist, jedoch ebenfalls einen Beitrag zur Verkehrs-
sicherheit leistet. Dies wird von Gerichten teilweise selbst dann honoriert, wenn der 
Betroffene zwar das 21. Lebensjahr bereits vollendet hat (vgl. § 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. 
§ 1 Abs. 2 JGG), aber aufgrund späten Erwerbs der Fahrerlaubnis diese gleichwohl 
noch auf Probe hat.

c) „Freiwilliges Fahrverbot“

Die vorgenannte Einstellung nach Erbringung von Arbeitsleistungen oder ähnlichem 
wird in der Praxis vor allem dann nicht als ausreichend betrachtet, um das Bedürfnis 
nach einer Ahndung im Sinne von § 47 Abs. 2 OWiG entfallen zu lassen, wenn eine 
Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird, für die im Bußgeldkatalog sogar ein Regelfahr-
verbot vorgesehen ist oder bei der aus anderen Gründen die Voraussetzungen des 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 StVG vorliegen. In der Regel geht es um schwerwiegende Verstöße, 
welche zudem häufig in der Anlage 13 der FeV als „besonders verkehrssicherheitsbe-
einträchtigende Ordnungswidrigkeiten“ aufgeführt sind und bei denen das Gericht 
nicht auf die Erziehungs- und Denkzettelfunktion des Fahrverbots verzichten möchte. 
Die Eintragung von Punkten in das Fahreignungsregister kann in dieser Situation 
nicht durch eine gleichzeitige Reduzierung der Geldbuße auf weniger als 60 EUR 
erreicht werden, denn gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 3 lit. a StVG erfolgt die Eintragung bei in 
der Anlage 13 FeV genannten Ordnungswidrigkeiten, wenn ein Fahrverbot angeord-
net oder eine Geldbuße von mindestens 60 EUR festgesetzt worden ist.

Die Vermeidung einer Eintragung im FAER ist in dieser Situation indes denkbar, wenn 
– naheliegend neben einer Arbeits- oder ähnlichen Leistung durch den Betroffenen 
– das Fahrverbot „freiwillig“ abgeleistet wird. In bisherigen Fällen des Verfassers 
konnte dies so praktiziert werden, dass der Betroffene als „Auflage“ seinen Führer-
schein für einen bestimmten Zeitraum zur Gerichtsakte reicht und in diesem Zeitraum 
keine Fahrzeuge führt (AG Landstuhl, Beschl. v. 29.5.2020 – 1 OWi 4396 Js 280/20 
jug –, Verkehrsrecht Blog; AG St. Ingbert, Beschl. v. 11.1.2022 – 25 OWi 65 Js 1795/21 
(3055/21) –; AG Trier, Beschl. v. 12.11.2021 – 27c OWi 8047 Js 20668/21 –, jeweils 
nicht veröffentlicht). Nachdem einem solchen „Fahrverbot“ die Strafbewehrung fehlt, 
da es sich nicht – wie von § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG vorausgesetzt – um ein Fahrverbot im 
Sinne des § 25 StVG handelt, verlangen manche Gerichte zudem eine Versicherung 
des Betroffenen an Eides Statt, dass er während des vorgenannten Zeitraums keine 
Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehr geführt hat.

Anzumerken ist, dass diese Vorgehensweise die Regelungen zum Fahreignungsregis-
ter und den § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG jedenfalls teilweise unterläuft. Sinn und Zweck 

Freiwilligkeit
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eines Fahrverbots werden zwar in ähnlicher Weise erreicht wie im Falle des § 25 StVG; 
jedoch können Fahrerlaubnis- und Bußgeldbehörde – gerade bei eventuellen weiteren 
Verstößen – das eingestellte Verfahren nicht berücksichtigen. Daher liegt es nahe, die 
vorgenannte Möglichkeit nur zurückhaltend und dann anzuwenden, wenn die 
Einwirkung auf den Betroffenen durch Erfüllung der Auflagen ausreichend erscheint 
und die Wahrscheinlichkeit weiterer Verkehrsverstöße als gering einzuschätzen ist.

d) Besondere Folgen der Ordnungswidrigkeit

Wird durch die Ordnungswidrigkeit ein Verkehrsunfall verursacht und entsteht 
hierdurch ein hoher eigener Schaden (oder gar eine Verletzung), kann dies einen 
Grund für die Einstellung des Verfahrens gemäß § 47 Abs. 2 OWiG darstellen. Denn es 
ist anerkannt, dass im Falle eigener schwerwiegender Folgen aus einer Ordnungswid-
rigkeit nach dem Rechtsgedanken der §§ 153b StPO, 60 StGB gemäß § 47 Abs. 2 
OWiG eingestellt werden kann, selbst wenn Vorwerfbarkeit und öffentliches Interesse 
erheblich sein sollten (KK-OWiG/Mitsch, 5. Aufl. 2018, OWiG § 47 Rn 116; ähnlich 
Krenberger/Krumm, 7. Aufl. 2022, OWiG § 47 Rn 5; Gutt/Krenberger, zfs 2013, 549, 
550; Krumm, NZV 2021, 605, 606; jeweils m.w.N.). Der mit einer Ahndung verfolgte 
„Lerneffekt“ kann ebenso erreicht werden, wenn der Betroffene infolge seiner 
Ordnungswidrigkeit einen eigenen Schaden erlitten hat, so dass es einer gesonderten 
„Bestrafung“ nicht zwingend bedarf (Gutt/Krenberger, a.a.O.). In diesen Fällen sind 
auch die Gerichte häufiger zur Einstellung bereit als bei sonstigen Ordnungswidrigkei-
ten (vgl. etwa OLG Zweibrücken, Beschl. v. 24.11.2020 – 1 OWi 2 SsRs 107/20 –, Rn 16, 
juris; AG Landau, Beschl. v. 14.3.2019 – 1 OWi 7296 Js 1223/19 –, Verkehrsrecht 
Blog).

Diese Argumentation ist übrigens nicht auf Fälle der Fahrerlaubnis auf Probe be-
schränkt. Zu prüfen ist vor allem, wem das vom Betroffenen geführte Fahrzeug 
gehörte bzw. wer den daran entstandenen Schaden letztlich trägt und wie hoch dieser 
ist; idealerweise kann ein Gutachten oder Kostenvoranschlag (bzw. im Falle der 
Verletzung ein ärztliches Attest) vorgelegt werden. Ein Vollkaskoschutz kann der 
Unverhältnismäßigkeit der Ahndung entgegenstehen; andererseits wäre eine hohe 
Selbstbeteiligung (gerade bei Fahranfängern mit geringem Einkommen) wiederum zu 
berücksichtigen. Auch ein Mitverschulden des Unfallgegners kann Grund für die 
Einstellung des Verfahrens (oder zumindest für eine Reduzierung der Regelgeldbuße, 
dazu KK-OWiG/Mitsch, 5. Aufl. 2018, OWiG § 17 Rn 66) sein.

3. Festsetzung einer Geldbuße von weniger als 60 Euro

Wie bereits dargelegt, kommt es bei Verhängung einer Geldbuße von unter 60 EUR 
– in der Praxis wird gerne der in § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG genannte (Höchst-)Betrag 
von 55 EUR gewählt – wegen § 28 Abs. 3 Nr. 3 lit. a sublit. bb StVG nicht zur Eintragung 
im Fahreignungsregister und damit nicht zu Konsequenzen für die Fahrerlaubnis auf 
Probe, selbst wenn der Verstoß nach Anlage 13 der FeV im Falle der Regelgeldbuße 
grundsätzlich zur Eintragung führen würde. Für eine derartige Abweichung von der 
Regelbuße bedarf es jedoch eines Grundes.

a) Wirtschaftliche Verhältnisse

Manche Gerichte haben hier zur Vermeidung der Eintragung eines Punktes vorge-
schlagen, mit schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen zu argumen-
tieren, um dadurch eine Reduzierung der Geldbuße auf weniger als 60 EUR rechtferti-
gen zu können. Immerhin sind Fahranfänger in der Regel noch nicht oder gerade erst 
volljährig geworden und oft noch in der Ausbildung bzw. Schule. Gemäß § 17 Abs. 3 
Satz 2 OWiG können die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen prinzipiell 
berücksichtigt werden. Dennoch muss dies auf den Einzelfall „passen“, was bei älteren 

Folgen

Geringe Geldbuße

Wirtschaftliche Verhältnisse
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Betroffenen, die lediglich spät eine Fahrerlaubnis erworben haben, aber ein geregel-
tes Einkommen haben, schon nicht mehr der Fall sein dürfte. Auch bei jüngeren 
Betroffenen wird es „eng“, wenn sie eine Arbeit (und sei es nur ein „Minijob“) ausüben 
und/oder durch Eltern, Großeltern etc. unterstützt werden. Generell agiert die 
Rechtsprechung hinsichtlich der Reduzierung von (Regel-)Geldbußen eher zurückhal-
tend und sieht etwa Zahlungserleichterungen gemäß § 18 OWiG als vorrangig an (vgl. 
KG, Beschl. v. 26.1.2022 – 3 Ws (B) 1/22 –, Rn 34, juris), zumal Geldbußen in Höhe von 
100 bis 150 EUR selbst bei bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen tragbar sein 
dürften. Geht es um eine höhere Geldbuße und damit um einen tendenziell schwer-
wiegenderen Verkehrsverstoß, dürfte schon diese Tatsache dagegensprechen, die 
Geldbuße allein aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse auf weniger als 60 EUR zu 
„drücken“.

Wird dennoch auf diese Weise eine Reduzierung der Geldbuße auf unter 60 EUR 
erreicht, lauert eine weitere Falle: Gemäß § 28a StVG bleibt es, wenn die Regelgeldbu-
ße von 60 EUR oder mehr allein wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffe-
nen auf unter 60 EUR reduziert wird (und § 28a StVG in den angewendeten Vorschrif-
ten der Bußgeldentscheidung genannt wird), gleichwohl bei der Eintragung des 
Punktes ins Fahreignungsregister. Hierdurch soll vermieden werden, dass die fahrer-
laubnisrechtlichen Konsequenzen von (ggf. wiederholten) Verkehrsverstößen allein 
aufgrund schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse des Betroffenen ausbleiben. Die 
Eintragung im Fahreignungsregister kann in dieser Konstellation nur verhindert 
werden, wenn die Nennung des § 28a StVG in der Bußgeldentscheidung – contra 
legem – unterlassen wird. Nicht zuletzt deshalb überzeugt das Abstellen allein auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse für eine Geldbußenreduzierung weniger.

b) Sonstige Gründe

Zudem kann eine Geldbuße aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls (vgl. § 1 
Abs. 2 Satz 2 BKatV) auf weniger als 60 EUR reduziert werden, wovon viele Gerichte 
gerade bei bestehender Fahrerlaubnis auf Probe und weniger schwerwiegenden 
Ordnungswidrigkeiten häufiger als in sonstigen Fällen Gebrauch machen. Hier lohnt 
es sich, die Praxis der jeweiligen Gerichte (oder einzelner Richter) zu kennen. Zudem 
können die unter III.2.b genannten freiwilligen Leistungen in Betracht kommen, um zu 
einer reduzierten Geldbuße zu gelangen, wenn das Gericht zur gänzlichen Einstellung 
nicht bereit ist. Denn sowohl eine Einsicht in das Fehlverhalten als auch Wiedergutma-
chungsbemühungen bzw. ein anerkennenswertes Nachtatverhalten können – ggf. in 
Verbindung mit weiteren mildernden Umständen, etwa einem Geständnis – bei der 
Rechtsfolgenbemessung zugunsten des Betroffenen Berücksichtigung finden 
(BeckOK OWiG/Sackreuther, 38. Ed. 1.4.2023, OWiG § 17 Rn 77 f., 82). Als zulässig 
wurde ferner die mildernde Berücksichtigung einer verkehrserzieherischen Nach-
schulung angesehen (vgl. KG, Beschl. v. 31.1.2023 – 3 ORbs 23/23 –, Rn 6, juris). 
Generell sollen altersbedingte Mängel an Reife und Lebenserfahrung die Vorwerfbar-
keit herabsetzen (Sackreuther, a.a.O., Rn 68; KK-OWiG/Mitsch, 5. Aufl. 2018, OWiG 
§ 17 Rn 64). Zum Teil wird vertreten, dass die Konsequenzen einer Verurteilung für die 
Probezeit schon für sich genommen zugunsten des Betroffenen bei der Geldbußenzu-
messung gewertet werden dürfen (Sackreuther, a.a.O., Rn 102).

Teilweise wird, wenn der Betroffene besondere Folgen aus der Ordnungswidrigkeit zu 
tragen hat (siehe III.2.d), etwa eine Beschädigung des eigenen Fahrzeugs, anstelle der 
Verfahrenseinstellung eine Reduzierung der Geldbuße auf 55 EUR „angeboten“ (zur 
Möglichkeit der Berücksichtigung des Eigenschadens bei der Rechtsfolgenbemes-
sung KG, Beschl. v. 29.7.2021 – 3 Ws (B) 182/21 –, Rn 8, juris; BeckOK OWiG/Sack-
reuther, 38. Ed. 1.4.2023, OWiG § 17 Rn 55).

Weitere Gründe
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4. Vollstreckungsanordnungen

Nach § 98 Abs. 1 OWiG können anstelle der Vollstreckung der Zahlung einer Geldbuße 
die Erbringung von Arbeitsleistungen, Teilnahme am Verkehrsunterreicht oder 
ähnliches gegen einen Jugendlichen oder Heranwachsenden (§ 98 Abs. 4 OWiG) 
angeordnet werden. Dies ist gemäß § 78 Abs. 4 OWiG bereits im Bußgeldurteil 
möglich (dazu Burhoff/Gieg/Krenberger, a,a.O., Rn 2563). Da das Bußgeld an sich 
nicht entfällt, sondern lediglich nicht bzw. in anderer Form vollstreckt wird, kommt es 
gleichwohl aufgrund der rechtskräftigen Ahndung der Tat durch Geldbuße zur 
Eintragung etwaiger Punkte im Fahreignungsregister. § 98 Abs. 1 OWiG hilft deshalb 
nicht bei der Punktevermeidung, wohl aber dann, wenn der Betroffene die Geldbuße 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht oder nur unter Schwierigkeiten begleichen. 
Gemeint sind Fälle, in denen das Ziel der Verteidigung nicht im Wegfall der Punkte-
eintragung, sondern allein in der Vermeidung der Zahlung der Geldbuße liegt.

5. Möglichkeiten bei Rechtskraft des Bußgeldbescheides

Schwierig wird es, wenn die Einspruchsfrist bereits abgelaufen und der Bußgeldbe-
scheid rechtskräftig geworden ist, etwa wenn der Betroffene sich zu spät an einen 
Rechtsanwalt wendet. Zu denken ist in geeigneten Fällen an eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens (Einschränkung des § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 OWiG beachten!) oder 
einen Gnadenantrag. Natürlich ist stets zu prüfen, ob der Bußgeldbescheid wirksam 
zugestellt wurde und der Fristlauf des § 67 Abs. 1 Satz 1 OWiG überhaupt begonnen 
hat. Möglich ist zudem eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wobei gerade bei 
Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden nicht vorschnell ein Verschulden an der 
Fristversäumnis (§ 52 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 44 Satz 1 StPO) angenommen werden 
sollte. Die Fahrerlaubnisbehörde ist an Maßnahmen gemäß § 2a Abs. 2 Satz 1 StVG 
aufgrund eines gestellten Wiedereinsetzungsantrags nicht gehindert, da der Antrag 
noch nicht den (rechtskräftigen und wirksamen) Bußgeldbescheid beseitigt. Erst mit 
Gewährung der Wiedereinsetzung wird die Rechtskraft des Bußgeldbescheids 
rückwirkend beseitigt, was auf diesen gestützte Maßnahmen nach § 2a Abs. 2 Satz 1 
StVG ausschließt (vgl. OVG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 27.1.2017 – 4 MB 3/17 –, 
Rn 9 ff., juris). Deshalb sollte im Falle der Beantragung von Wiedereinsetzung mög-
lichst auf eine zügige Entscheidung der Verwaltungsbehörde (§ 52 Abs. 2 Satz 1 
OWiG) oder, im Rechtsbehelfsverfahren, des Amtsgerichts (§ 52 Abs. 2 Satz 3 OWiG) 
hingewirkt werden.

RA Alexander Gratz, Bous

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Eingang eines Fristverlängerungsantrags nach Dienstschluss

Ein am Tag des Fristablaufs nach Dienstschluss per besonderem elektro-
nischen Anwaltspostfach (beA) übermittelter Fristverlängerungsantrag ist 
noch rechtzeitig gestellt. Wird der Antrag vom Gericht nicht (mehr) be-
rücksichtigt, kann darin ein Gehörsverstoß liegen. Verzögerungen bei der 
gerichtsinternen Weiterleitung gehen nicht zulasten der Partei. (Leitsatz 
des Verfassers)

BVerfG, Beschl. v. 10.5.2023 – 2 BvR 370/22

Vollstreckung

Rechtsanwalt
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I. Sachverhalt

Die Klägerin hat gegen den Beklagten Zahlungsklage erhoben. Der Beklagte trat der 
Forderung entgegen. Das AG leitete die Klageerwiderung mit Schreiben vom 
1.12.2021 weiter und setzte eine Frist zur Replik innerhalb von zwei Wochen. Das 
Schreiben ging am 6.12.2021 bei dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin ein. Mit 
Schreiben vom 20.12.2021 beantragte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin 
Fristverlängerung. Aufgrund erheblicher Arbeitsüberlastung und urlaubsbedingter 
Ortsabwesenheit vom 6. bis 10.12.2021 sei eine inhaltliche Rücksprache mit der 
Klägerin nicht mehr rechtzeitig möglich. Das Schreiben wurde am 20.12.2021 um 
17:54 Uhr per besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) versandt.

Mit Urt. v. 21.12.2021 wies das AG die Klage ab. Das Urteil wurde der Geschäftsstelle 
am 21.12.2021, 13:35 Uhr, übergeben und den Parteien aufgrund Verfügung vom 
selben Tag zugestellt. Laut handschriftlichem Vermerk lag das Schreiben dem Richter 
zum Zeitpunkt der Abfassung des Urteils nicht vor. Mit Schreiben ihres Prozessbevoll-
mächtigten vom 30.12.2021 erhob die Klägerin Anhörungsrüge. Das Urteil sei ohne 
vorherige Entscheidung über ihren Fristverlängerungsantrag ergangen. Wäre die Frist 
antragsgemäß verlängert worden, was im Falle der erstmaligen Verlängerung zu 
erwarten sei, zumal tragfähige Gründe anwaltlich versichert worden seien, so wäre 
das Vorbringen des Beklagten bestritten worden. Mit Beschl. v. 20.1.2022 wies das AG 
die Anhörungsrüge als unbegründet zurück. Die Klägerin hat Verfassungsbeschwerde 
erhoben, die Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung angenommen und ihr 
stattgegeben. Das AG habe das Recht der Klägerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs 
(Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt. Art. 103 Abs. 1 GG garantiere die Möglichkeit der 
Verfahrensbeteiligten, sich mit tatsächlichen und rechtlichen Argumenten im 
gerichtlichen Verfahren zu behaupten (vgl. BVerfGE 55, 1, 6). Zu jeder dem Gericht 
unterbreiteten Stellungnahme der Gegenseite muss die Gelegenheit zur Äußerung 
bestehen (vgl. BVerfGE 19, 32, 36). Aus Art. 103 Abs. 1 GG folge aber keine Pflicht der 
Gerichte, sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu 
befassen. Denn grds. gehe das BVerfG davon aus, dass die Gerichte das Parteivorbrin-
gen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben (vgl. BVerfGE 149, 86, 
109). Art. 103 Abs. 1 GG sei daher erst dann verletzt, wenn sich im Einzelfall aus 
besonderen Umständen klar ergebe, dass tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten 
entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung 
nicht erwogen worden sei (vgl. BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145 f.

Hier habe das AG den Fristverlängerungsantrag der Klägerin übergangen und sein 
den Rechtszug abschließendes Urteil erlassen, ohne darüber entschieden zu haben. 
Diese Vorgehensweise sei nicht gerechtfertigt. Maßgebliche Vorschrift für die 
Verlängerung gerichtlich gesetzter Stellungnahmefristen sei § 224 Abs. 2 ZPO. Nach 
§ 224 Abs. 2 ZPO können richterliche Fristen verlängert werden, wenn erhebliche 
Gründe glaubhaft gemacht sind. Es werde dabei als zulässig angesehen, auf eine 
eidesstattliche Versicherung zu verzichten und eine bloße anwaltliche Versicherung 
ausreichen zu lassen (vgl. Stackmann, in: MüKo zur ZPO, 6. Aufl. 2020, § 224 Rn 5), 
insbesondere dann, wenn es sich um eine erstmalige Verlängerung handele (vgl. 
Stackmann, a.a.O., § 225 Rn 4). Über einen Antrag auf Fristverlängerung könne nach 
§ 225 Abs. 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Ein Antrag auf Fristverlängerung müsse innerhalb der noch laufenden Frist bei 
Gericht eingegangen sein (vgl. Stackmann, a.a.O., § 224 Rn 8). Nicht erforderlich sei 

Fristverlängerung auf Kla-
geerwiderung beantragt, 
Eingang nach Dienstschluss

Klageabweisung, Anhörungs-
rüge zurückgewiesen

Grundsätze zum rechtlichen 
Gehör

Amtsgerichtliches Vorgehen 
nicht gerechtfertigt
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dagegen, dass über ihn noch während des Fristlaufs entschieden werde. Für den 
Eingang eines Schreibens bei Gericht sei nicht erforderlich, dass das Schreiben der 
richtigen Akte zugeordnet werde oder dass es der Geschäftsstelle übergeben werde, 
sondern allein, dass es in den Machtbereich des Gerichts gelangt (vgl. BVerfG, Beschl. 
v. 3.10.1979 – 1 BvR 726/78; Beschl. v. 12.12.2012 – 2 BvR 1294/10; BGH, Beschl. v. 
10.6.2003 – VIII ZB 126/02, NJW 2003, 3418).

Nach diesem Maßstab müsse – so das BVerfG – der Fristverlängerungsantrag als am 
20.12.2022, 17:54 Uhr, gestellt gelten, denn zu diesem Zeitpunkt gelangte das per 
beA übermittelte Schreiben in den Machtbereich des Gerichts. Soweit das AG in 
seinem Beschluss über die Anhörungsrüge ausführe, der Fristverlängerungsantrag 
habe zum Zeitpunkt der Abfassung des Urteils nicht einmal der Geschäftsstelle 
vorgelegen, verfehle es die prozessrechtlichen Anforderungen. Das Gericht hätte 
noch über den Antrag befinden müssen; Verzögerungen bei der Weiterleitung des 
Antrags innerhalb des Gerichts können nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin 
gehen.

Das AG habe auch nicht verlangen können, dass der Prozessbevollmächtigte seinen 
Fristverlängerungsantrag zu einem früheren Zeitpunkt hätte stellen müssen. Fristen 
dürfen einem gesicherten prozessrechtlichen Grundsatz zufolge, der seine Stütze im 
Verfassungsrecht finde, vollständig ausgeschöpft werden (vgl. BVerfGE 40, 42; 41, 
323, 52, 207, 69, 381, 385). Lediglich bei der Übermittlung eines fristgebundenen 
Schriftsatzes per Telefax sei zu beachten, dass mit der Übermittlung so rechtzeitig 
begonnen wird, dass in der Regel mit einem rechtzeitigen Abschluss des Sendungs-
vorgangs gerechnet werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 12.4.2016 – VI ZB 7/15).

Zuletzt spiele es auch keine Rolle, ob den Prozessbevollmächtigten der Klägerin 
Verschulden treffe, ob er damit rechnen durfte, dass seinem Antrag stattgegeben 
werden würde und wann er mit einer Entscheidung rechnen durfte. Da es hier nicht 
um eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gehe, seien diese Fragen unerheb-
lich. Maßgeblich seit nach dem Dargestelltem allein, ob der Fristverlängerungsantrag 
rechtzeitig bei Gericht einging und ob ein erheblicher Grund dafür glaubhaft gemacht 
wurde. Von beidem sei hier auszugehen. Es sei nicht erkennbar, aus welchen Gründen 
das Amtsgericht den erstmaligen Fristverlängerungsantrag wegen Arbeitsüberlas-
tung und Ortsabwesenheit hätte ablehnen können.

III. Bedeutung für die Praxis

Etwas schnell, wahrscheinlich aus der Hüfte, geschossen hat hier das AG. Wenn man 
den Sachverhalt liest. fragt man sich, wie das AG angesichts der – zitierten – höchst-
richterlichen Rechtsprechung darauf kommen konnte, dass der Fristverlängerungs-
antrag nicht mehr rechtzeitig war. Der Antrag war vor Fristablauf eingegangen, so 
dass er zu bescheiden war. Fristablauf ist am letzten Tag der Frist um 24.00 Uhr und 
nicht der Zeitpunkt, an dem der Richter am Tag des Fristablaufs Dienstschluss macht. 
Dafür braucht man m.E. nicht das BVerfG bzw. besser: Dafür sollte man besser nicht 
die Belehrung durch das BVerfG brauchen. Entsprechendes gilt hinsichtlich des 
Umstandes, dass natürlich die Partei – egal in welchem Verfahren – nicht dafür 
verantwortlich ist, wenn entsprechende Anträge dem Gericht nicht mehr vor der 
Entscheidung vorgelegt werden. Das sind Fragen der gerichtsinternen Organisation, 
für die die Partei nun wahrlich nicht verantwortlich ist. Genau für die Fälle gibt es ja 
auch die Anhörungsrüge, die der Partei die Möglichkeit gibt, übersehenes und/oder 
nicht bekanntes, aber rechtzeitig eingegangenes Vorbringen doch noch zu berück-
sichtigen. Es ist unverständlich, wenn sich die Gerichte in solchen Fällen auf das 
„hohe Ross“ setzen, und entsprechenden Vortrag der betroffenen Partei „abbügeln“. 

Aus der Hüfte geschossen, ist 
nie gut



07 | JUL 2023 17

Rechtsprechungsreport

Man sollte dann lieber die Chance zur Reparatur ergreifen und (nachträglich) rechtli-
ches Gehör gewähren. Darauf hat die Partei Anspruch. Eine Reparatur wird zudem 
sicherlich eher dazu führen, dass die Partei eine ggf. nachteilige gerichtliche Ent-
scheidung akzeptiert. Eine Gehörsverletzung bewirkt eher das Gegenteil.

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Haftung für Schockschäden als Gesundheitsverletzung

1. Bei sogenannten „Schockschäden“ stellt – wie im Fall einer unmittelba-
ren Beeinträchtigung – eine psychische Störung von Krankheitswert eine 
Gesundheitsverletzung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB dar, auch wenn sie 
beim Geschädigten mittelbar durch die Verletzung eines Rechtsguts bei 
einem Dritten verursacht wurde.

2. Ist die psychische Beeinträchtigung pathologisch fassbar, hat sie also 
krankheitswert, ist für die Bejahung einer Gesundheitsverletzung nicht er-
forderlich, dass die Störung über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
hinausgeht, denen Betroffene bei der Verletzung eines Rechtsguts eines 
nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind.

3. Einer zu weiten Haftung für mittelbare Gesundheitsbeeinträchtigung 
kann in diesen Fällen dadurch Rechnung getragen werden, dass bei gering-
fügigen Verletzungen ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lebensfüh-
rung ein Schmerzensgeld versagt wird, wenn es um im Alltagsleben typisch 
und häufig auch aus anderen Gründen entstehende Beeinträchtigungen 
geht.

4. Auch kann der Anspruch im Ausnahmefall versagt werden, wenn der Ge-
schädigte auf Ereignisse besonders empfindlich und „schockartig“ reagiert, 
die dies objektiv nicht rechtfertigen.

5. Ist eine psychische Beeinträchtigung als „Schockschaden“ auf eine 
psychische Prädisposition des Geschädigten zurückzuführen, steht dieser 
Umstand zwar dem Zurechnungszusammenhang zu einem Schadensereig-
nis nicht entgegen, ist aber bei der Bemessung des Schmerzensgelds der 
Höhe mit zu berücksichtigen. (Leitsätze des Verfassers)

BGH, Urt. v. 6.12.2022 – VI ZR 168/21

I. Sachverhalt

Bei dem vom BGH zu entscheidenden Fall hatte die Beklagtenseite für psychische 
Verletzungen des Vaters der Tochter des Klägers einzustehen, der nach den Feststel-
lungen des Tatrichters im Zusammenspiel mit einer psychischen Prädisposition eine 
tiefgreifende depressive Verstimmung in Form einer Anpassungsstörung erlitten hat. 
Diese Folgen wurden der Schädigerseite nach der Entscheidung des OLG Celle als 
Berufungsgericht zugerechnet und ein Schmerzensgeld zugesprochen. Im Revisions-
verfahren vor dem BGH wurde über die Anforderungen für die Haftung bei einem bloß 
„mittelbaren Schockschaden“ ebenso wie den damit verbundenen Zurechnungszu-
sammenhang und die Bemessung des Schmerzensgeldes gestritten.

II. Entscheidung

Der BGH hat mit dieser Entscheidung sodann die bisherige Rechtsprechung aufgege-
ben, wonach es erforderlich war, dass bei einer bloß mittelbaren Verletzung als 

Vater der verletzten Tochter 
erleidet Anpassungsstörung

Es gilt der Maßstab des 
§ 286 ZPO
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Schockschaden eines nahen Angehörigen die erlittene Störung über gesundheitliche 
Beeinträchtigungen hinausgehen muss, denen der Betroffene bei Verletzung eines 
Rechtsguts eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt ist. Dabei war zu 
berücksichtigen, dass die festgestellte Gesundheitsbeschädigung in Form einer 
Anpassungsstörung – auch nach dem insoweit zu beachtenden Maßstab des § 286 
ZPO – aus Sicht des BGH durch den Tatrichter in nicht zu beanstandender Weise 
festgestellt worden ist. Die damit verbundenen Folgen wären erst nach einem Jahr 
abgeklungen und hätte dabei insbesondere auch zu einer psychisch bedingten 
Arbeitsunfähigkeit geführt, wobei der Zurechnungszusammenhang auch nicht 
dadurch unterbrochen werde, dass der Geschädigte eine psychische Prädisposition 
gehabt habe.

Ausgehend von dieser Zurechnung betont der BGH jetzt, dass er diese mittelbaren 
Schockschäden jetzt den deliktischen Verletzungen in Form einer unmittelbaren 
Beeinträchtigung gleichstellen möchte. Danach genügt es, dass die psychische 
Beeinträchtigung pathologisch fassbar ist und einen Krankheitswert aufweist, ohne 
dass darüber hinaus noch eine erhebliche weitere Schwelle (wie vom BGH bisher 
gefordert) überschritten werden muss. Eine solche Gleichbehandlung wäre schon 
deshalb geboten, da es jeweils um eine eigene psychische Gesundheitsverletzung des 
Anspruchstellers gehen würde und ansonsten unbillige Ergebnisse eintreten könnten.

Dabei wäre allerdings auch immer im Blick zu behalten, dass eine Haftung für psychi-
sche Beeinträchtigungen, die als Primärschaden geltend gemacht werden, nur in 
Betracht kommt, wenn die Beeinträchtigung selbst einen Krankheitswert aufweist und 
der strenge Beweismaßstab des § 286 ZPO zu bejahen ist. Wenn aber diese Anforde-
rungen erfüllt sind, gibt es noch zwei Prüfungspunkte, an denen der Anspruch bei 
einem solchen „Schockschaden“ nach den nunmehr aufgestellten Vorgaben des BGH 
scheitern kann. Zum einen betont der BGH, dass im Einzelfall bei geringfügigen 
Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit ohne wesentliche Beeinträchtigung 
der Lebensführung und ohne Dauerfolgen ein Schmerzensgeld gegebenenfalls 
versagt werden kann, wenn es sich nur um vorübergehende, im Alltagsleben typische 
und häufig auch aus anderen Gründen als einem besonderen Schadensfall entste-
hende Beeinträchtigungen des Körpers oder des seelischen Wohlbefindens handeln 
sollte. Zum anderen hat der BGH bereits in der Vergangenheit erwogen, dass es im 
Einzelfall geboten sein kann, den Anspruch zu versagen, wenn der Geschädigte auf 
Ereignisse besonders empfindlich und schockartig reagiert, die dies objektiv nicht 
rechtfertigen und die im Allmeinen ohne nachhaltige und tiefe seelische Erschütte-
rung toleriert zu werden pflegen. Beide Ausnahmen lagen jedoch im vorliegenden 
Einzelfall nicht vor.

Dessen ungeachtet hat der BGH die Entscheidung des OLG Celle aufgehoben und 
zurückverwiesen, da der BGH die Bemessung des Schmerzensgeldes durch das 
Berufungsgericht beanstandet hat. Hier wäre es erforderlich gewesen, dass seitens 
des OLG bei der Bemessung des Schmerzensgeldes auch berücksichtigt wird, dass 
die Gesundheitsbeeinträchtigung des Klägers und dessen Verlauf zumindest auf 
seiner psychischen Prädisposition mit zurückgeführt werden konnte.

III. Bedeutung für die Praxis

Letzterer Gesichtspunkt umfasst einen ganz wichtigen Prüfungsbereich bei derarti-
gen Personenschäden. Die Haftung und der Zurechnungszusammenhang wären nicht 
dadurch durchbrochen, dass der Geschädigte aufgrund unfallunabhängiger Vorbe-
lastungen besonders leicht eine bestimmte Körperverletzung in physischer oder 
psychischer Hinsicht erleidet. Bei der Höhe der Bemessung des Schmerzensgeldes ist 
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dies wiederum unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit allerdings zu berücksichtigen 
und kann zu erheblichen Abschlägen führen – insbesondere, wenn die Handlung des 
Schädigers nur eine schon vorhandene Schadensbereitschaft ausgelöst hat oder 
entsprechende Vorverletzungen bereits vorhanden gewesen sind (OLG Hamm, Urt. v. 
15.3.2018 – 7 U 4 / 18 = zfs 2018, 679).

Auch wenn der zugrunde liegende Sachverhalt außerhalb des Verkehrsrechts spielt, 
ist diese Entscheidung des BGH jedoch von grundlegender Bedeutung, da die 
bisherige „Schockschadenrechtsprechung“ aufgegeben wird: Jetzt ist es nicht mehr 
erforderlich, dass bei einer festgestellten pathologischen Gesundheitsbeeinträchti-
gung diese auch zusätzlich eine besondere Schwere erreichen muss, die über den 
Wert hinausgeht, dem Betroffene üblicherweise bei einer Verletzung eines nahen 
Angehörigen ausgesetzt sind. Diese vielfach in der Literatur kritisierte Rechtspre-
chung ist daher aufgehoben und findet nun eine Gleichbehandlung zwischen 
unmittelbaren und mittelbaren Verletzungen als Unfallfolge statt. Dabei ist allerdings 
auch zu berücksichtigen, dass der strenge Beweismaßstab des § 286 ZPO für den 
Nachweis einer pathologisch fassbaren Gesundheitsbeeinträchtigung auch bei 
psychischen Unfallfolgen gilt, wenn es ansonsten an körperlichen Unfallfolgen fehlt. 
Daher werden auch die beiden vom BGH angesprochenen Ausnahmefälle von 
besonderer Bedeutung und genau zu prüfen sein, um diesen erst einmal weiten 
Tatbestand ggf. im Anwendungsbereich im Einzelfall einzuschränken.

RA Dr. Michal Nugel, FA für Verkehrsrecht, Essen

Rabattanrechnung bei der Ersatzbeschaffung eines beschädigten  
Gebrauchtwagens

(1) Besteht ein Anspruch auf die Anschaffung eines Neuwagens, ist der 
einem Unternehmen gewährter Neuwagenrabatt grundsätzlich zu berück-
sichtigen.

(2) Ebenso muss ein Gebrauchtwagenrabatt in der Schadensberechnung 
Eingang finden, wenn sie von dem geschädigten Unternehmen auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt ohne Weiteres in Anspruch genommen werden 
können.

(3) Steht einem Leasingunternehmen aber nur ein Anspruch auf Ersatz des 
Wiederbeschaffungswertes eines gebrauchten Kraftfahrzeuges zu, wird 
aber sodann ein Neuwagen unter Gewährung eines Rabattes als Ersatz er-
worben, ist der dem Unternehmen der gewährte Rabatt grundsätzlich nicht 
entgegenzuhalten.

(4) Dies ist ausnahmsweise nur dann anders, wenn die Anschaffung eines 
Neufahrzeuges unter Berücksichtigung des Sonderrabatts günstiger wäre 
als die Anschaffung eines entsprechenden Gebrauchtwagens.

OLG Stuttgart, Urt. v. 19.1.2023 – 2 O 303/21

I. Sachverhalt

Die Klägerin verlangt nach einem Verkehrsunfall Schadensersatz von der beklagten 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, welche der Klägerin einen Rabatt in Höhe von 
20 % entgegenhielt, den diese bei der Beschaffung eines Ersatzwagens üblicherwei-
se erzielen könnte. Der Klägerin stand der Schadensersatzanspruch allerdings 
lediglich in Höhe des Wiederbeschaffungswertes eines gebrauchten Fahrzeuges 
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unter Anrechnung des Restwertes zu, nicht jedoch eine Entschädigung auf Basis 
eines Neuwagenpreises. Die Klägerin als Leasinggeber selbst schafft Ersatzfahrzeuge 
üblicherweise auch lediglich als Neuwagen an, wobei dann allerdings auch ein Rabatt 
anfallen kann. Die Parteien stritten jetzt darüber, ob die Klägerin sich insoweit einen 
üblichen Rabatt von 20 % entgegenhalten lassen muss.

II. Entscheidung

Den Abzug in Höhe von 20 % hat das Oberlandesgericht in diesem Einzelfall nicht für 
gerechtfertigt erachtet. Der Geschädigte wäre zwar gehalten, im Rahmen des ihm 
Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu gehen, sodass 
grundsätzlich auch Rabatte angerechnet werden müssten. Allerdings wäre vorliegend 
zu berücksichtigen, dass ein entsprechender Rabatt lediglich bei Neufahrzeugen 
angesetzt werden könne und die Klägerin sich – wie auch hier – üblicherweise für die 
Anschaffung eines Neufahrzeuges entscheidet, nicht jedoch eines Gebrauchtfahr-
zeuges. Nach der subjektbezogenen Schadensbetrachtung könne ein Rabatt in dieser 
Konstellation jedoch nur dann anspruchsmindernd berücksichtigt werden, wenn der 
Erwerb eines Gebrauchtfahrzeugen mit einem solchen Rabatt erfolgen würde und 
dies war vorliegend gerade nicht der Fall. Maßgeblich wäre also für die Schadensab-
wicklung der Preis, den die Geschädigte beim Kauf eines gleichwertigen Fahrzeuges 
aufwenden müsste – und gerade bei Gebrauchtwagen wird üblicherweise auch vom 
Sachverständigen der am Markt erzielbare Preise einberechnet, ohne dass wie bei 
Neuwagen gesonderte Rabatte ausgewiesen werden Etwas andere könnte nur dann 
gelten, wenn die Anschaffung eines Neufahrzeuges unter Berücksichtigung des 
Sonderrabattes günstiger wäre als die Anschaffung eines entsprechenden Ge-
brauchtwagens – dies wäre bei dem vorliegenden Einzelfall allerdings nicht gegeben.

III. Bedeutung für die Praxis

Großkundenrabatte sind grundsätzlich auch bei der Schadensabrechnung zu 
berücksichtigen, wenn sie im Rahmen der subjektiven Schadensbetrachtung dem 
Geschädigten auch zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für eine fiktive Schadensab-
rechnung, damit das schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot beachtet 
werden kann. Dies bedeutet, dass Neuwagenrabatte grundsätzlich zu berücksichti-
gen sind, wenn das geschädigte Unternehmen einen Anspruch auf die Anschaffung 
eines Neuwagens nach schadensersatzrechtlichen Gesichtspunkten haben sollte.

Gleiches gilt, wenn auch Gebrauchtwagenrabatte gewährt werden – wobei im 
Regelfall auch davon auszugehen sein dürfte, dass sich dies schon bei der Bestim-
mung des Wiederbeschaffungswertes durch den Sachverständigen niederschlägt. 
Hat der Geschädigte allerdings keinen Anspruch auf Neuwagenersatz und kann bei 
seiner Ersatzbeschaffung vorab vereinbarten Rabatt für sich in Anspruch nehmen, 
muss er sich die Tatsache, dass er bei der jetzt tatsächlich durchgeführten Anschaf-
fung eines Neuwagens von einem Rabatt profitiert hat, bei der gewählten fiktiven 
Abrechnung jedenfalls nicht entgegenhalten lassen. Mit einer Ausnahme: Wenn die 
Anschaffung eines Neufahrzeuges unter Berücksichtigung des Sonderrabatts 
tatsächlich einmal günstiger wäre als die Anschaffung eines entsprechenden 
Gebrauchtwagens, greift das schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot ein 
– dies mit dem interessanten Ergebnis, dass der Geschädigte dann gehalten ist, sich 
ein hochwertigeres Fahrzeug anzuschaffen, welches im Ergebnis dann aber für die 
Schädigerseite wegen des gewährten Rabattes deutlich günstiger ist.

RA Dr. Michal Nugel, FA für Verkehrsrecht, Essen
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Verkehrsstrafrecht

Grenzwert für die absolute Fahrunsicherheit bei E-Scootern etc.

Ob der Grenzwert für eine absolute Fahrunsicherheit von Kraftfahrern  
(1,1 ‰ BAK) auf die neu aufgenommene Fahrzeugklasse der Elektro-
kleinstfahrzeuge übertragen werden kann, bleibt offen. (Leitsatz des 
Verfassers)

BGH, Beschl. v. 13.4.2023 – 4 StR 439/22

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt und eine 
isolierte Sperre für die Fahrerlaubnis erteilt. Der Angeklagte führte einen E-Scooter 
„der Marke Ancheer“ im Rahmen einer „Probefahrt“ auf einem öffentlichen Geh- und 
Radweg. Eine ihm 75 Minuten nach Fahrtende entnommene Blutprobe ergab eine 
BAK von 1,29 ‰.

II. Entscheidung

Der BGH hat die Revision des Angeklagten verworfen. Dieser habe ein Kraftfahrzeug 
geführt, für das der Grenzwert von 1,1 ‰ Geltung beanspruche.

Der Grenzwert, von dem an eine absolute Fahruntüchtigkeit unwiderleglich indiziert 
ist, gilt nach der Rspr. des BGH für alle Kraftfahrer (BGHSt 37, 89, 99 m.w.N.), insbe-
sondere auch für Fahrer von Krafträdern (BGHSt 22, 352, 360) einschließlich Fahrrä-
dern mit Hilfsmotor (Mofa, BGHSt 30, 251, 254).

Ob an dieser pauschalen Betrachtung auch mit Blick auf die neu aufgekommene Fahr-
zeugklasse der Elektrokleinstfahrzeuge festgehalten werden kann, hat der BGH bisher 
offengelassen (BGH, Beschl. v. 2.3.2021 – 4 StR 366/20, NStZ 2021, 608 = StRR 
9/2021, 23 [Burhoff] = VRR 7/2021, 18 [Burhoff]). Der BGH lässt die Frage auch hier 
offen, weil es sich bei dem vom Angeklagten geführten „E-Scooter“ nicht um ein 
Elektrokleinstfahrzeug gehandelt habe. Das ergebe sich bereits daraus, dass das 
Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreichen konnte, wohingegen 
Elektrokleinstfahrzeuge gemäß § 1 Abs. 1 eKFV nur solche Kraftfahrzeuge mit 
elektrischem Antrieb sind, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit nicht 
weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h beträgt.

Da das Fahrzeug ausweislich der im Urteil in Bezug genommenen Lichtbilder keine 
Pedale aufwies, scheidet auch seine Klassifizierung als sog. „Pedelec“ und damit als 
Fahrrad des Straßenverkehrszulassungsrechts (§ 63a Abs. 2 StVZO) aus.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Grenzwert von 1,1 ‰ ist kein Tatbestandsmerkmal des § 316 StGB, sondern 
beruht auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen (nämlich auf einem Gutachten des 
Bundesgesundheitsamts von 1966), wonach ab einer BAK von 1,0 ‰ (zu der ein 
„Sicherheitszuschlag“ addiert wird) beim Führen der dort verwendeten Kraftfahrzeuge 
eine nicht mehr tolerable Herabsetzung der Fahrsicherheit und damit Fahrunsicher-
heit i.S.d. § 316 Abs. 1 StGB vorliegt. Deshalb versteht es sich keineswegs von selbst, 
dass dieser Grenzwert auch für neu geschaffene Typen von (Kraft-)Fahrzeugen 
Geltung beansprucht, die überhaupt nicht Gegenstand des vorgenannten Gutachtens 
waren – und damit auch nicht die mit ihrer Benutzung verbundenen Anforderungen an 
ein sicheres Führen im öffentlichen Straßenverkehr. Daran ändert insbesondere die 
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Einordnung von Elektrokleinstfahrzeugen als „Kraftfahrzeuge“ in § 1 Abs. 1 eKFV 
nichts – ebensowenig wie die allgemeine Definition in § 1 Abs. 2 StVG (vgl. Niehaus, 
Blutalkohol 2022, 557, 559 m.w.N.).

Entscheidend für die Geltung der unwiderlegbaren Vermutung der Fahrunsicherheit 
ab 1,1 ‰ ist daher nicht, ob der Gesetz- oder Verordnungsgeber ein Fahrzeug als 
„Kraftfahrzeug“ einordnet, sondern ob naturwissenschaftlich-medizinisches Erfah-
rungswissen darüber vorhanden ist, dass Führer solcher „neuen“ Fahrzeuge ab dieser 
Grenze absolut fahruntüchtig sind – gemessen an den Anforderungen, die an das 
sichere Führen solcher Fahrzeuge nach den für sie geltenden Regeln im Straßenver-
kehr zu stellen sind. Das hat etwa das OLG Karlsruhe überzeugend für Pedelecs 
verneint und daher die Anwendung der 1,1 ‰-Grenze abgelehnt (OLG Karlsruhe, DAR 
2020, 579 = VRR 9/2020, 15 [Deutscher]), denn insoweit gibt es keine (hinreichenden) 
naturwissenschaftlich-medizinischen Untersuchungen entsprechend dem Gutachten 
des Bundesgesundheitsamts von 1966 für Pkw, Lkw und Motorräder.

Aus diesen Gründen ist daher auch an sich bereits die vom BGH gebilligte Anwendung 
der 1,1 ‰-Grenze für Mofas in systematischer Hinsicht nicht unbedenklich (vgl. Stein, 
FS Dencker, 2011, 307, 314), allemal wäre es aber eine pauschale Übertragung auf 
E-Scooter, sonstige Elektrokleinstfahrzeuge und Pedelecs (§ 1 Abs. 3 StVG). Denn die 
Anforderungen an ein sicheres Führen dieser Fahrzeuge unterscheiden sich erheblich 
von denjenigen, denen die Führer von Pkw und Motorrädern im öffentlichen Straßen-
verkehr genügen müssen. So dürften etwa Elektrokleinstfahrzeuge innerorts nur auf 
(vorhandenen) Radwegen gefahren werden (§ 10 eKFV) und auch durch die bauliche 
Ausgestaltung der Fahrzeuge und die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit stellen 
sich hier andere Anforderungen an ein sicheres Führen. Solange es hier keine 
tragfähigen naturwissenschaftlich-medizinischen Erkenntnisse darüber gibt, wann 
jedermann unwiderlegbar nicht mehr dazu in der Lage ist, solche Fahrzeuge sicher zu 
führen, verbietet sich eine Übertragung der 1,1 ‰-Grenze – mag eine solche Ansicht 
auch in Polizei- und Justizkreisen unpopulär sein.

Die vorgenannten Grundsätze – einschließlich der Aussagen in der zutreffenden 
Entscheidung des BGH v. 2.3.2021 – 4 StR 366/20 – werden von der Praxis, soweit 
ersichtlich, offenbar weitgehend ignoriert. Für E-Scooter etc. wird weithin schlicht die 
1,1 ‰-Grenze zugrunde gelegt (KG Berlin, Beschl. v. 31.5.2022 – (3) 121 Ss 40/22 
(13/22); KG Berlin, Urt. v. 10.5. 2022 – (3) 121 Ss 67/21 (27/21); OLG Hamburg, Urt. v. 
16.3.2022 – 9 Rev 2/22, BeckRS 2022, 10351 Rn 19; BayObLG, Beschl. v. 24.7.2020 
− 205 StRR 216/20) mit der Begründung, es handele sich um Kraftfahrzeuge. Das 
greift nach der hier vertretenen Auffassung aus den vorgenannten Gründen zu kurz 
und verfügt rechtlich über keine tragfähige Grundlage (s.o.). Dies führt im Übrigen 
nach der hier vertretenen Auffassung auch zu unangemessenen Ergebnissen – spä-
testens wenn die Entziehung der Fahrerlaubnis gem. § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB in Rede 
steht. Nach der in der Praxis dominierenden Auffassung kann dann nur noch über die 
Annahme einer etwaigen Ausnahme vom vermeintlich vorliegenden Regelfall die 
Entziehung vermieden werden, die in Fällen, in denen etwa ein Elektroroller auf dem 
Radweg (§ 10 eKFV) zu verkehrsarmer Nachtzeit mit geringer Geschwindigkeit über 
eine kürzere Distanz und ggf. mit einer nur knapp über dem „Grenzwert“ von 1,1 ‰ 
liegenden BAK gefahren wird, nach der hier vertretenen Auffassung als unangemes-
sen erscheint (vgl. § 69 Abs. 1 StGB: „wenn sich aus der Tat ergibt, daß er zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist“).

RiLG Prof. Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Naturwissenschaftlich- 
medizinisches Erfahrungs-
wissen erforderlich

Fazit



07 | JUL 2023 23

Rechtsprechungsreport

Auslieferung wegen einer Trunkenheitsfahrt

Bei einem Auslieferungsersuchen zur Vollstreckung wegen einer allein auf 
der Grundlage der gemessenen Atemalkoholkonzentration abgeurteilten 
Trunkenheitsfahrt fehlt es an der nach § 3 Abs. 1 IRG erforderlichen bei-
derseitigen Strafbarkeit, da die Tat nicht nach deutschem Recht strafbar 
wäre. Eine Strafbarkeit nach § 316 StGB würde tatbestandlich in objekti-
ver Hinsicht eine absolute Fahruntüchtigkeit voraussetzen, also eine für 
den Tatzeitpunkt festgestellte Blutalkoholkonzentration von mindestens 
1,1 ‰. Die gemessene Atemalkoholkonzentration allein bietet für eine 
solche Feststellung keine ausreichende Grundlage. (Leitsatz des Gerichts)

OLG Celle, Beschl. v. 22.2.2023 – 2 AR (Ausl) 45/22

I. Sachverhalt

Die polnischen Justizbehörden betreiben auf der Grundlage eines Europäischen 
Haftbefehls des Bezirksgerichts Poznan die Auslieferung des Verfolgten zum Zwecke 
der Strafvollstreckung. Das AG Grodzisk Wielkopolski hat den Verfolgten am 
19.6.2013 zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur 
Bewährung ausgesetzt wurde. Der Verfolgte war in der Hauptverhandlung nicht 
anwesend. Inzwischen ist die gewährte Strafaussetzung zur Bewährung durch 
Beschluss des AG Nowy Tomysl vom 13.11.2018 widerrufen. Die Freiheitsstrafe ist von 
dem Verfolgten noch vollständig zu verbüßen.

Nach den Angaben in dem Europäischen Haftbefehl führte der Verfolgte bei der ihm 
zur Last gelegten Straftat am 25.3.2013 gegen 17.25 Uhr in der S. K. in der Ortschaft 
N. T. in der W. W. ein Kraftfahrzeug und stand hierbei ausweislich der bei ihm durchge-
führten Atemalkoholkontrolle und der festgestellten Atemalkoholkonzentration von 
0,56 mg/l unter Alkoholeinfluss. Auf Nachfrage der GStA haben die polnischen 
Justizbehörden mit Schreiben im Auslieferungsverfahren mitgeteilt, dass sich aus den 
der Verurteilung des Verfolgten zugrundeliegenden Aktenvorgängen keine Anhalts-
punkte für einen Fahrfehler des Verfolgten zum Tatzeitpunkt ergeben hätten.

Die GStA hat beantragt, über die Zulässigkeit der Auslieferung zu entscheiden. Sie 
erachtet die Auslieferung für unzulässig, da es bei der dem Europäischen Haftbefehl 
zugrunde liegenden abgeurteilten Tat des Verfolgten an der nach § 3 Abs. 1 IRG 
erforderlichen beiderseitigen Strafbarkeit fehle. Das OLG hat die Entscheidung über 
den Antrag der GStA im Hinblick auf das beim BGH anhängige Vorlageverfahren 4 ARs 
13/21 zunächst zurückgestellt. Es hat jetzt dann festgestellt, dass die Auslieferung 
des Verfolgten unzulässig ist.

II. Entscheidung

Die Zulässigkeit der Auslieferung zur Verfolgung oder zur Vollstreckung setze nach § 3 
Abs. 1 IRG voraus, dass die dem Auslieferungsersuchen zugrundeliegende Tat des 
Verfolgten auch nach deutschem Recht eine rechtswidrige Tat ist, die den Tatbestand 
eines Strafgesetzes verwirklicht, oder bei sinngemäßer Umstellung des Sachverhalts 
auch nach deutschem Recht eine solche Tat wäre. Dies gelte auch, wenn dem 
Ersuchen ein Europäischer Haftbefehl zugrunde liegt (vgl. § 81 Nr. 1 IRG; Art. 4 Nr. 1 
des Rahmenbeschlusses Europäischer Haftbefehl). Das Erfordernis der Prüfung der 
beiderseitigen Strafbarkeit entfalle nur dann, wenn es sich um eine sog. Katalogtat 
i.S.v. Art. 1 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses handelt.
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Die vorliegend in dem Europäischen Haftbefehl des Bezirksgerichts Poznan näher 
beschriebene Tat des Verfolgten, welche seiner Verurteilung durch das AG Grodzisk 
Wielkopolski zugrunde gelegen habe, stelle keine Katalogtat im vorgenannten Sinne 
dar. Daher wäre die Auslieferung des Verfolgten nur zulässig, wenn die Tat auch nach 
deutschem Recht strafbar wäre. Auf der Grundlage des in dem Europäischen Haftbe-
fehl mitgeteilten Tatgeschehens käme insoweit lediglich eine Strafbarkeit wegen 
Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB in Betracht. Voraussetzung hierfür wäre in 
objektiver Hinsicht, dass sich der Verfolgte zur Tatzeit im Zustand alkoholbedingter 
Fahruntüchtigkeit befunden hat. Diese wäre tatbestandlich nur dann gegeben, wenn 
bei dem Verfolgten eine relative oder absolute Fahruntüchtigkeit vorgelegen hätte. Ob 
dies der Fall gewesen sei, sei anhand des in dem Europäischen Haftbefehl mitgeteil-
ten Tatgeschehens, das zu der dem Auslieferungsersuchen zugrundeliegenden 
Verurteilung geführt habe, zu prüfen. Aus dem mitgeteilten Sachverhalt ergäben sich 
aber insoweit über die auf der Grundlage der gemessenen Atemalkoholkonzentration 
von 0,56 mg/l festgestellte Alkoholisierung des Verfolgten hinaus keine Anhaltspunk-
te für einen alkoholbedingten Fahrfehler. Die Annahme einer relativen Fahruntüchtig-
keit komme deshalb nicht in Betracht. Daher müsste tatbestandlich eine absolute 
Fahruntüchtigkeit bei dem Verfolgten vorgelegen haben. Dies wäre nur bei einer 
festgestellten Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 ‰ zu bejahen. Nach den 
Angaben in dem Europäischen Haftbefehl sei dem Verfolgten jedoch weder eine 
Blutprobe zwecks Ermittlung der Blutalkoholkonzentration entnommen noch seien 
Feststellungen zu Art und Menge des von ihm vor der Tat konsumierten Alkohols 
getroffen worden. Seine Verurteilung beruhe allein auf der zum Tatzeitpunkt gemesse-
nen Atemalkoholkonzentration von 0,56 mg/l. Indes reiche nach ständiger Rechtspre-
chung des BGH und der OLG der Messwert der Atemalkoholkonzentration allein für 
die Feststellung der Blutalkoholkonzentration nicht aus. Denn er biete nach derzeiti-
gem Stand der medizinischen Wissenschaft und Forschung nicht die in einem 
Strafverfahren erforderliche Sicherheit für die Bestimmung des Wertes der Blutalko-
holzentration (vgl. BGH NStZ 1995, 539; KG DAR 2008, 273; OLG Stuttgart, Beschl. v. 
17.4.2009 – 2 Ss 159/09; OLG Naumburg, Beschl. v. 5.12.2000 – 1 Ws 496/00; 
Kudlich in BecKOK StGB, 55. Edition, Stand 1.11.2022, § 315c Rd. 27 m.w.N.). Eine 
hohe Atemalkoholkonzentration stelle allenfalls ein starkes Indiz für eine Fahruntüch-
tigkeit dar, lasset aber die Annahme einer absoluten Fahruntüchtigkeit nicht zu (vgl. 
OLG Stuttgart, a.a.O.). Für eine Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 
StGB bedürfe es deshalb zumindest eines weiteren, tragfähigen Indizes für die 
Fahruntüchtigkeit des Täters. Da im vorliegenden Fall des Verfolgten jedoch neben 
dem Wert der Atemalkoholkonzentration keine weiteren ihn belastenden Indizien 
festgestellt worden seien, scheide eine Strafbarkeit der ihm in dem Europäischen 
Haftbefehl zur Last gelegten Tat nach § 316 StGB aus. Nach alledem stehe der 
Auslieferung des Verfolgten an die polnischen Justizbehörden das Zulässigkeitshin-
dernis der fehlenden beiderseitigen Strafbarkeit nach § 3 Abs. 1 IRG entgegen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist zutreffend. Wegen weiterer Einzelheiten zum Europäischen 
Haftbefehl und zum Auslieferungsverfahren wird verwiesen auf Burhoff in. Burhoff 
(Hrsg.), Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 9. Aufl., 2022, 
Rn 784 ff., 2390 ff.

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Urteilstat ist keine Katalogtat

Zutreffend
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Regelvermutung bei Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Eine Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) mit einem E-Scooter begründet die 
Regelvermutung der Ungeeignetheit des Täters zum Führen eines Kfz. Von 
der Entziehung der Fahrerlaubnis kann nur in Ausnahmefällen abgesehen 
werden. (Leitsätze des Gerichts)

OLG Frankfurt, Beschl. v. 8.5.2023 – 1 Ss 276/22

I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe und 
einem Fahrverbot von sechs Monaten verurteilt. Der Angeklagte fuhr am Tattag gegen 
2.39 Uhr mit einem E-Scooter mit einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 
1,64 ‰. Nach Verlassen einer Bar hatte er sich spontan entschlossen, für die Fahrt 
zurück zu seiner damaligen Unterkunft einen E-Scooter zu benutzen. Er fühlte sich zu 
diesem Zeitpunkt noch fahrtüchtig und machte sich wegen des getrunkenen Alkohols 
keine Gedanken. Die auf die Nichtanwendung der §§ 69, 69a StGB beschränkte 
Revision der StA war erfolgreich.

II. Entscheidung

Nach § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB begründe die Begehung einer Straftat nach § 316 StGB 
eine Regelvermutung für die Ungeeignetheit des Täters zum Führen von Kfz im Sinne 
des § 69 Abs. 1 Satz 1 StGB mit der Folge der Entziehung der Fahrerlaubnis (BGH, Urt. 
v. 29.4.2021 – 4 StR 522/20). Von der Entziehung der Fahrerlaubnis könne nur in 
seltenen Ausnahmen abgewichen werden, so wenn die Tat selbst Ausnahmecharakter 
hat, wenn die Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des Täters die Gewähr dafür 
bietet, dass er in Zukunft gleiche oder ähnliche Taten nicht mehr begehen wird, oder 
wenn ganz besondere vor oder nach der Tat liegende Umstände objektiver oder 
subjektiver Art festgestellt sind, die den Eignungsmangel entfallen lassen. Es müssten 
Umstände vorliegen, die sich von den Tatumständen des Durchschnittsfalls deutlich 
abheben.

Das AG stelle rechtsfehlerhaft darauf ab, dass der Angeklagte nicht Auto, sondern 
E-Scooter gefahren ist. Das widerspreche der Wertung des Verordnungsgebers, nach 
der solche Elektrokleinstfahrzeuge Kraftfahrzeuge sind (§ 1 eKFV) sind und damit den 
dafür geltenden allgemeinen Vorschriften unterliegen (BayObLG NZV 2020, 582 m. 
Anm. Lamberz = VRR 10/2020, 15 = StRR 1/2021, 35 [jew. Deutscher]). Es möge 
zutreffen, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung der Norm des § 69 StGB E-Scooter 
nicht kannte. Der Verordnungsgeber habe aber später in Kenntnis der §§ 69, 69a StGB 
E-Scooter gleichwohl als Kfz eingestuft. Demgegenüber sind auf E-Bikes und Pede-
lecs die Vorschriften über Fahrräder anzuwenden (§ 1 Abs. 3 StVG). Auch die Argu-
mentation, die Benutzung eines E-Scooters durch einen betrunkenen Fahrer gefährde 
andere Menschen nicht in gleichem Maße wie eine mittels Pkw oder Lkw begangene 
Trunkenheitsfahrt, verfange nicht. Es erschließe sich schon nicht, wie damit die 
Regelvermutung der Ungeeignetheit i.S.d. § 69 StGB widerlegt werden könnte. Im 
Übrigen könnten durch den Sturz eines Fußgängers oder Radfahrers infolge eines 
Zusammenstoßes mit dem E-Scooter ganz erhebliche, unter Umständen sogar 
tödliche Verletzungen verursacht werden. Andere, auch stärker motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer könnten durch alkoholbedingte Fahrfehler eines E-Scooter-Fahrers 
zu Ausweichmanövern, abruptem Bremsen o.Ä. veranlasst werden können, was 
ebenfalls gravierende Folgen haben kann. Wenn das AG in diesem Zusammenhang 
weiter ausführt, mit der Anwendung des § 69 StGB könnten weitere Trunkenheitsfahr-

E-Scooter mit 1,64 Promille 
geführt

Grundlagen zum Regelfall

Kein Ausnahmefall nur wegen 
E-Scooter
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ten mit einem E-Scooter nicht verhindert werden, setze es sich in Widerspruch zur 
gesetzlichen Regelung, wonach die Fahrerlaubnis zu entziehen ist, wenn die Voraus-
setzungen dafür vorliegen. Mit der Entziehung der Fahrerlaubnis solle nicht nur 
verhindert werden, „dass der Täter weiterhin betrunken sein Kfz fährt“. Vielmehr 
bezwecke § 69 StGB den Schutz der Sicherheit des Straßenverkehrs allgemein. Die 
hohen Risiken, die der Straßenverkehr infolge seiner Dynamik für Leben, Gesundheit 
und Eigentum der Verkehrsteilnehmer mit sich bringt, würden nämlich durch körper-
lich, geistig, ebenso aber auch durch charakterlich ungeeignete Kraftfahrer verstärkt; 
dem solle durch den (zumindest zeitigen) Ausschluss des Betreffenden von der 
Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr entgegengewirkt werden (BGHSt [GrS] 
50, 93 = NJW 2005, 1957).

III. Bedeutung für die Praxis

Hier nicht von Bedeutung war hier die umstrittene Frage, ob der Grenzwert von 1,1 ‰ 
für die absolute Fahruntüchtigkeit auch bei E-Scootern gilt (zuletzt offengelassen von 
BGH VRR 6/2023, 22 [abl. zu diesem Grenzwert Niehaus ebd.]). Zur hier einschlägigen 
Anwendung des Regelvermutung des § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB bei Trunkenheitsfahrten 
mit E-Scootern ist das Meinungsbild bislang uneinheitlich. Während die Tagerichte die 
Regelvermutung vielfach als nicht einschlägig oder widerlegt ansehen (jüngst etwa 
LG Chemnitz DAR 2023, 50), hat das BayObLG a.a.O. deren grundsätzliche Anwen-
dung angenommen. Dem schließt sich das OLG Frankfurt hier an. Das darf den 
Verteidiger in einschlägigen Fällen allerdings nicht daran hindern, auf Umstände 
hinzuweisen, die auch bei der Nutzung eines E-Scooters einen Ausnahmefall begrün-
den können, wie etwa eine nur kurze Wegstrecke zur Nachtzeit. Hier hat das OLG 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Dauer der erfolgten vorläufigen Entzie-
hung der Fahrerlaubnis gem. § 111a StPO bei der neuen Entscheidung zu berücksich-
tigen ist.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Ordnungswidrigkeitenrecht

Einsicht in Messunterlagen (Daten der gesamten Tagesmessreihe); unzu-
lässige Divergenzvorlage zum BGH

Die Sache wird an das Oberlandesgericht Koblenz zurückgegeben. (Leitsatz 
des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 16.3.2023 – 4 StR 84/22

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen fahrlässiger Überschreitung der Höchstgeschwin-
digkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 46 km/h zu einer Geldbuße von 
195 EUR verurteilt und ein Fahrverbot verhängt. Die Messung wurde mit dem Messge-
rät ES 3.0 der Firma ESO vorgenommen. Der Verteidiger beantragte im Ermittlungs-
verfahren u.a. Einsicht in „die Falldatensätze der gesamten tatgegenständlichen 
Messreihe mit den Rohmessdaten bzw. Einzelmesswerten“. Die Verwaltungsbehörde 
verweigerte die Zurverfügungstellung dieser Daten. Der Antrag der Verteidigung auf 
gerichtliche Entscheidung (§ 62 OWiG) war beim AG erfolglos. Ein weiteres Einsichts- 
und Übermittlungsersuchen blieb ebenfalls ohne Erfolg. In der Hauptverhandlung 
erneuerte der Betroffene sein Einsichtsbegehren nicht. Eine für den Termin bevoll-
mächtigte Verteidigerin erklärte vielmehr, dass die Ordnungsgemäßheit der Messung 

Anschluss an BayObLG

Einsicht in die Falldatensätze 
des gesamten Tattags wird 
nicht gewährt
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nicht bestritten werde. Der Betroffene rügt mit der Rechtsbeschwerde die Verletzung 
des Rechts auf ein faires Verfahren und eine unzulässige Beschränkung der Verteidi-
gung.

Das OLG Koblenz beabsichtigte, die Rechtsbeschwerde des Betroffenen als unbe-
gründet zu verwerfen, sah sich daran jedoch durch den Beschl. des OLG Jena vom 
17.3.2021 (1 OLG 331 SsBs 23/20, VRR 5/2021, 19) und den Beschl. des OLG 
Stuttgart vom 12.10.2021 – 4 Rb 25 Ss 1023/20 – gehindert und legte daher im Wege 
der Divergenzvorlage (§§ 121 Abs. 2 GVG, 79 Abs. 3 S. 1 OWiG) dem BGH die Frage 
vor, ob „ein in einem standardisierten Messverfahren… ermitteltes Messergebnis den 
Urteilsfeststellungen… zugrunde gelegt werden [darf], wenn zuvor dem Antrag des 
Betroffenen, ihm die vorhandenen Rohmessdaten der Tagesmessreihe, die nicht zur 
Bußgeldakte gelangt sind, zur Einsicht zu überlassen, nicht stattgegeben worden ist, 
oder beinhaltet dies eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren (Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) bzw. eine unzulässige Beschränkung der Verteidigung des 
Betroffenen (§ 79 Abs. 3 S. 1 OWiG i.V.m. § 338 Nr. 8 StPO)?“

II. Entscheidung

Der BGH hält die Vorlage für unzulässig und gibt die Sache daher an das OLG Koblenz 
zurück. Die Annahme einer Entscheidungserheblichkeit durch das vorlegende  
OLG Koblenz beruhe auf einer nicht mehr vertretbaren rechtlichen Bewertung einer 
Vorfrage und sei daher für den BGH im Vorlegungsverfahren nicht bindend.

Die Vorlegungsfrage könne für die Entscheidung des OLG nur erheblich sein, wenn 
der Betroffene sein Gesuch, Zugang zu den Rohmessdaten der Tagesmessreihe zu 
erhalten, im behördlichen und gerichtlichen Verfahren in ausreichender Weise 
geltend gemacht hat. Daran fehlte es hier, weil der Betroffene sein Zugangsgesuch 
– anders als in den als divergierend angesehenen Entscheidungen des OLG Jena und 
des OLG Stuttgart – nicht in der Hauptverhandlung erneuert hat. Im Hinblick auf die 
gebotene Gesamtschau könne etwa die Fairness des Ordnungswidrigkeitenverfah-
rens nur in Frage stehen, wenn der (verteidigte) Betroffene die Einsicht in die Roh-
messdaten auch mithilfe eines in der Hauptverhandlung gestellten Antrags begehrt 
hat. Denn bei dieser handele es sich um den maßgeblichen Verfahrensabschnitt.

Es komme für die Entscheidung des BGH nicht mehr darauf an, dass ein Zugangsan-
spruch des Betroffenen dann ausscheide, wenn nach der zulässigen (Individuellen) 
gerichtlichen Überprüfung des Gesuchs den begehrten Informationen die Verteidi-
gungsrelevanz abzusprechen sein sollte (vgl. BGH, Beschl. v. 30.3.2022 – 4 StR 
181/22, VRR 5/2022, 22).

III. Bedeutung für die Praxis

Dass die Divergenzvorlage des OLG Koblenz die Zulässigkeitshürden nicht würde 
überwinden können, kann nach dem o.g. Beschluss des BGH zur Vorlage des  
OLG Zweibrücken nicht mehr überraschen (vgl. auch König DAR 2022, 362, 371; 
Niehaus DAR 2022, 610, 613), auch wenn im Fall des OLG Koblenz aufgrund der 
Besonderheiten des dortigen Verfahrens die Begründung für die Zurückweisung 
etwas anders gelagert ist.

In der Sache dauert die Diskussion um das Recht auf Einsicht in die Messunterlagen 
an (vgl. Burhoff/Niehaus in: Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche 
OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, Rn 222 ff.). Entscheidend und umstritten ist u.a., ob die 
Messdaten der gesamten Messreihe die nötige Verteidigungsrelevanz haben (vgl. 
dazu bereits Cierniak, zfs 2012, 664, 676) oder ob ihnen diese Relevanz von vornher-
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ein abgesprochen werden kann. Insoweit kommt es aber nach den Vorgaben des 
BVerfG (Beschl. v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18, VRR 1/2021, 4 ff.) für die Relevanz der 
Daten, in die Einsicht begehrt wird, auf die Perspektive des Betroffenen und seines 
Verteidigers an und nicht auf die Sichtweise des Gerichts oder der PTB. Wie daher die 
vom BGH in seinem obiter dictum betonte „zulässige individuelle gerichtliche Über-
prüfung des Gesuchs“ im Hinblick auf die Verteidigungsrelevanz beschaffen sein soll, 
bleibt eher unklar.

Im Übrigen illustriert die Entscheidung des BGH einmal mehr die erheblichen Anfor-
derungen an die Verteidigung in den Fällen, in denen die Versagung der Einsichtsnah-
me in die Messunterlagen gerügt wird (im Einzelnen Burhoff/Niehaus in Burhoff, 
Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, 
Rn 243 ff.). Das betrifft nicht nur das Ermittlungsverfahren, sondern auch in der 
Hauptverhandlung muss der Einsichtsantrag wiederholt und ein Aussetzungsantrag 
wegen nicht ausreichend gewährter Einsichtnahme gestellt werden (Burhoff/Niehaus 
a.a.O., Rn 248).

Nachdem es den Gerichten – wie auch der vorliegende Fall wiederum zeigt – nicht 
gelingt, in einer wesentlichen Frage des Verfahrensrechts bei der Bewältigung von 
massenhaft auftretenden Verkehrsordnungswidrigkeiten (Geschwindigkeitsverstöße) 
für die Praxis befriedigende und bundesweit akzeptierte Vorgaben zu entwickeln, 
dürfte hier eine Regelung durch den Gesetzgeber erforderlich und veranlasst sein – 
wie dies der 58. Verkehrsgerichtstag 2020 empfohlen hat.

RiLG Prof. Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Verkehrsverwaltungsrecht

Fahrtenbuchanordnung; Zugang zu Rohmessdaten

1. Wird eine Fahrtenbuchanordnung auf die mit einem standardisierten 
Messverfahren ermittelte Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit gestützt, muss das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung von 
Amts wegen nur überprüft werden, wenn der Adressat der Anordnung 
plausible Anhaltspunkte für einen Messfehler vorträgt oder sich solche 
Anhaltspunkte sonst ergeben.

2. Wendet sich der Adressat einer Fahrtenbuchanordnung gegen die 
Verwertbarkeit der Geschwindigkeitsmessung mit einem standardisierten 
Messverfahren, kann er sich nicht mit Erfolg auf die Verweigerung des Zu-
gangs zu bei der Bußgeldstelle gespeicherten Daten berufen, wenn er nicht 
seinerseits alles ihm Zumutbare unternommen hat, um den gewünschten 
Zugang von der Bußgeldstelle zu erhalten. (Leitsätze des Gerichts)

BVerwG, Urt. v. 2.2.2023 – 3 C 14.21

I. Sachverhalt

Mit Bescheid vom 11.10.2019 wurde dem Kläger eine Fahrtenbuchauflage erteilt. 
Zugrunde lag eine gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung um 41 km/h bei 
erlaubten 80 km/h auf einer Bundesautobahn. Die Messung erfolgte mit dem Gerät 
Vitronic PoliScan FM 1. Der Kläger legte Widerspruch ein und bezog sich zur Begrün-
dung auf das Urt. des VerfGH des Saarlandes v. 5.7.2019 (VRR 8/2019, 11 [Deut-
scher]). Die Verwertung der Messdaten sei unzulässig, da die zur Überprüfung der 
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Messung notwendigen Rohmessdaten nicht gespeichert worden seien. Nach erfolglo-
sem Widerspruch nebst Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes wurde Klage 
erhoben. Das VG hat die Klage abgewiesen, da „als gesichert davon ausgegangen 
werden“ könne, dass das verwendete Messgerät die Rohmessdaten zuverlässig 
speichere und eine nachträgliche Überprüfung ermögliche. Der Kläger habe die 
Daten im Verwaltungsverfahren nicht angefordert; das gehe zu seinen Lasten. Auch 
verpflichte der Amtsermittlungsgrundsatz die Behörde nicht, das Ergebnis der 
Geschwindigkeitsmessung „ins Blaue hinein“ zu hinterfragen. Ermittlungen seien erst 
geboten, wenn der Fahrzeughalter Unstimmigkeiten der Messung aufzeige oder sie 
sich der Behörde aufdrängen müssten. Dazu müsse er substanziierte Angaben 
machen. Das sei hier mit dem pauschalen Verweis auf die Rspr. des VerfGH nicht 
geschehen. Auch vor dem OVG hatte der Kläger keinen Erfolg. Die Behauptung des 
Klägers, das Messgerät habe die zur Überprüfung notwendigen Rohmessdaten nicht 
gespeichert, treffe nicht zu; das habe die Sachaufklärung im Berufungsverfahren 
ergeben. Der Kläger habe den Datenzugang erst beantragt, als die ihm gegenüber 
ergangene Anordnung bereits in der Hauptsache erledigt gewesen sei.

II. Entscheidung

Das BVerwG hat die Revision des Klägers zurückgewiesen.

Bei der Anordnung einer Fahrtenbuchauflage müsse zunächst das Vorliegen eines 
Verkehrsverstoßes zur vollen richterlichen Überzeugung (jenseits vernünftiger 
Zweifel) und nicht lediglich mit hinreichender Sicherheit feststehen (str.).

Dabei seien die Grundsätze des standardisierten Messverfahrens und die hierzu 
ergangene Rspr. des BVerfG auch auf die Beurteilung der Fahrtenbuchauflage (§ 31a 
Abs. 1 S. 1 StVZO) anwendbar.

Ebenfalls entsprechend gelten die Grundsätze, die das BVerfG hinsichtlich des 
Einsichtsrechts des Betroffenen in die Messunterlagen in seinem Beschl. v. 
12.11.2020 bestätigt hat (2 BvR 1616/18, VRR 1/2021, 4 [Niehaus]). Das Recht auf ein 
faires Verfahren gebietet deshalb, dass auch dem Adressaten einer Fahrtenbuchan-
ordnung die Möglichkeit eröffnet wird, die Geschwindigkeitsmessung mit einem 
standardisierten Messverfahren, auf der die Annahme des Verkehrsverstoßes beruht, 
eigenständig zu überprüfen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die ihm den von 
ihm geforderten Vortrag plausibler Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Geschwin-
digkeitsmessung erst ermöglichen können.

Nicht entschieden habe das BVerfG, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang bei 
der Anwendung eines standardisierten Messverfahrens Rohmessdaten gespeichert 
und vorgehalten werden müssen, und was für die Verwertbarkeit der Geschwindig-
keitsmessung daraus folgt, wenn das nicht geschehen ist. Die Frage könne auch hier 
offen bleiben, weil Nach den tatsächlichen Feststellungen des OVG, die der Kläger 
nicht mit zulässigen und begründeten Verfahrensrügen angegriffen habe und die 
deshalb für die revisionsgerichtliche Überprüfung des angegriffenen Urteils bindend 
seien (§ 137 Abs. 2 VwGO), habe das verwendete Messgerät die für eine Überprüfung 
der Geschwindigkeitsmessung erforderlichen Rohmessdaten gespeichert.

Ebenfalls offen lässt das BVerwG, ob dem Betroffenen in einem Ordnungswidrigkei-
tenverfahren bzw. dem Adressaten einer Fahrtenbuchanordnung Zugang zu mehr als 
zu den zum eigenen Fahrzeug gespeicherten Rohmessdaten zu gewähren ist, 
insbesondere, ob und inwieweit ihm auch ein Recht auf Einsichtnahme in die Roh-
messdaten Dritter („gesamte Messreihe“) zusteht. Denn der Kläger habe gegenüber 
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der Bußgeldstelle nicht alles ihm Zumutbare unternommen, um von ihr den begehrten 
Datenzugang zu erhalten. Es obliege dem Adressaten der Fahrtenbuchanordnung, 
alle ihm zumutbaren, auch gerichtlichen Schritte zu unternehmen, um den aus seiner 
Sicht bestehenden Anspruch auf Datenzugang bei der Bußgeldstelle geltend zu 
machen und gegebenenfalls ihr gegenüber gerichtlich durchzusetzen. Eine solche 
gerichtliche Durchsetzung finde außerhalb des die Fahrtenbuchanordnung betreffen-
den Rechtsstreits in einem gesonderten, gegen die Bußgeldstelle zu richtenden 
Verfahren statt. Solche weiteren, auch gerichtlichen Schritte, um den von ihm 
behaupteten Zugangsanspruch durchzusetzen, hat der Kläger jedoch nicht unter-
nommen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des BVerwG illustriert einmal mehr die erheblichen Anforderungen 
an die Verteidigung, bereits im Ermittlungsverfahren, in den Fällen, in denen die 
Versagung der Einsichtsnahme in die Messunterlagen gerügt wird (im Einzelnen 
Burhoff/Niehaus in Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfah-
ren, 6. Aufl., 2021, Rn 243 ff.). Auch im Bußgeldverfahren muss der Betroffene alles 
ihm Zumutbare unternehmen, um seinen Zugangsanspruch zu den Messunterlagen 
durchzusetzen, um sich das Rügerecht in der Rechtsbeschwerdeinstanz zu erhalten. 
Die einschlägigen Rechtsbehelfe sind der Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 62 
OWiG), wenn die Behörde den Einsichtsantrag abgelehnt hat, bzw. die Beschwerde 
(§ 304 StPO, trotz § 305 S. 1 StPO), wenn die Ablehnung durch das AG erfolgt ist.

In der Sache lässt das BVerwG die vom Kläger aufgeworfenen Fragen des Einsichts-
rechts etwa in die Messdaten des gesamten Tattages (gesamte Messreihe; über die 
Daten der konkreten Messung des Betroffenen hinaus, vgl. die Divergenzvorlagen des 
OLG Zweibrücken VRR 7/2021, 22, dazu BGH VRR 5/2022, 22 [Niehaus], und des  
OLG Koblenz (anhängig beim BGH unter dem Az. 4 StR 84/22); vgl. Burhoff/Niehaus in 
Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, 
Rn 231; Niehaus DAR 2022, 610, 612 ff.) sowie die Frage der Rechtsfolgen der 
Nichtspeicherung von Rohmessdaten (vgl. Burhoff/Niehaus in Burhoff, Handbuch für 
das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, Rn 236 ff.) offen.

Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt – etwa mit Blick auf das anhängige 
Verfassungsbeschwerdeverfahren zur Frage der Rechtsfolgen, wenn die Rohmessda-
ten nicht gespeichert werden (BVerfG, 2 BvR 1167/20), und mit Blick auf das anhängi-
ge Divergenzvorlageverfahren beim BGH (4 StR 84/22) – abzuwarten. Nachdem es der 
Rechtsprechung (bisher) nicht gelungen ist, für die Praxis befriedigende und bundes-
weit akzeptierte Vorgaben zu entwickeln, ist hier eine Regelung zu Umfang – und 
gegebenenfalls Grenzen – des Einsichtsrechts durch den Gesetzgeber sowie zur 
Rügefähigkeit im Rechtsmittelverfahren (etwa mit Blick auf § 80 OWiG) erforderlich 
und veranlasst – wie dies der 58. Verkehrsgerichtstag 2020 empfohlen hat.

RiLG Prof. Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Anwaltsvergütung

Mittelgebühr im Bußgeldverfahren wegen drohender Eintragung im FAER

Unabhängig von der Frage, ob Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten 
generell oder in bestimmten Fällen zu einer geringeren Gebühr führen 
müssen, weil es sich um unterdurchschnittliche Angelegenheiten handelt, 
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ist das jedenfalls dann nicht der Fall, wenn die Eintragung eines Punktes im 
Fahreignungsregister droht. (Leitsatz des Verfassers)

AG Kaufbeuren, Urt. v. 3.3.2023 – 4 C 1117/22

I. Sachverhalt

Gestritten wird um die von Rechtsschutzversicherung nach dem zwischen den 
Parteien bestehenden Rechtsschutzversicherungsvertrag zu erstattenden Gebühren 
und Auslagen. Die Rechtsschutzversicherung hat dem Kläger als Betroffenen eines 
gegen ihn laufende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Geschwin-
digkeits- und Handy-Verstoßes Deckungszusage erteilt. Bei dem dem Kläger vorge-
worfenen Verstoß handelte es sich um einen Verkehrsverstoß, der mit der Eintragung 
eines Punktes ins Fahreignungsregister geahndet wird. Die Rechtsanwältin des 
Klägers hatte für die Gebühren der Nrn. 5100, 5103, 5109 und 5110 VV RVG jeweils 
die Mittelgebühr geltend gemacht. Diese sind von der beklagten Rechtsschutzversi-
cherung nicht gezahlt worden. Die Klage des Klägers hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Aufgrund des Rechtsschutzversicherungsvertrags sei, so das AG, die Beklagte 
verpflichtet, die hierdurch angefallenen Rechtsanwaltsgebühren (abzüglich der 
Selbstbeteiligung) an den Kläger zu erstatten. Streitig sei zwischen den Parteien nur, 
ob die Rechtsanwältin des Klägers die jeweilige Mittelgebühr haben ansetzen dürfen 
oder ob eine niedrigere Gebühr anzusetzen gewesen wäre. Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 
RVG habe bei Rahmengebühren der Rechtsanwalt die Gebühr im Einzelfall unter 
Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der 
anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen zu bestimmen. 
Die Frage könne das AG selbst aufgrund der sich aus der Akte ergebenden Umstände 
des Falles bestimmen, so dass ein Gutachten der Rechtsanwaltskammer nicht habe 
eingeholt werden müssen. Die in § 14 Abs. 3 RVG festgeschriebene Verpflichtung 
betreffe nur das Verfahren zwischen dem Rechtsanwalt und dem Mandanten und sei 
in Bezug auf einen Dritten nur optional (vgl. HK-RVG/Klaus Winkler, 8. Aufl. 2021, RVG 
§ 14 Rn 67).

Das AG hat sodann den Ansatz jeweils der Mittelgebühr nicht beanstandet. Unabhän-
gig von der Frage, ob Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten generell oder in be-
stimmten Fällen zu einer geringeren Gebühr führen müssen, weil es sich um unter-
durchschnittliche Angelegenheiten handelt, sei dies hier bereits deshalb nicht der 
Fall, weil unstreitig die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister gedroht 
habe (so z.B. BeckOK OWiG/L. Bücherl, 37. Ed. 1.1.2023, RVG § 14; HK-RVG/Klaus 
Winkler, a.a.O., RVG § 14 Rn 25). Das könne, wenn nicht unmittelbar, so zumindest 
mittelbar für die Zukunft Auswirkungen auf die vom Kläger dringend benötigte 
Fahrerlaubnis haben. Bereits aus diesem Grund liege im konkreten Fall bereits keine 
gebührenrechtlich unterdurchschnittlich zu bewertende Angelegenheit vor, sodass 
das Ansetzen der Mittelgebühr gerechtfertigt gewesen sei.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Frage, ob auch im – straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren bei der 
Bemessung der anwaltlichen Gebühren generell von der Mittelgebühr auszugehen ist 
oder nicht, ist in der Rechtsprechung umstritten. Sie ist aber mit der wohl h.M. zu beja-
hen (vgl. dazu und wegen der Einzelheiten eingehend Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG 

Streit um die Mittelgebühr

Allgemeine Überlegung

Konkreter Fall

Auch im OWi-Verfahren 
generell Mittelgebühr…
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Straf- und Bußgeldverfahren, 6. Aufl. 2021, Vorbem. 5 VV Rn 54 ff. mit zahlreichen 
Nachweisen aus der Rechtsprechung; AnwKomm-RVG/N. Schneider, 9. Aufl. 2021, Vor 
VV Teil 5 Rn 54 ff.).

2. Jedenfalls ist die Mittelgebühr aber dann gerechtfertigt, wenn, wie hier, einem 
Betroffene, der offenbar beruflich auf die Fahrerlaubnis angewiesen ist, die Eintra-
gung eines (weiteren?) Punktes in das FAET droht. Denn für ich hat das Verfahren 
erheblich Bedeutung, so dass die Einordnung des Verfahrens als zumindest durch-
schnittlich und die Mittelgebühr rechtfertigend zwingend ist.

3. Auch im Bußgeldverfahren ist für die Bemessung der anwaltlichen Gebühren eine 
Gesamtabwägung der Kriterien des § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG erforderlich (vgl. dazu 
Burhoff/Volpert/Burhoff, a.a.O., Teil A Rn 1756 ff.; s. i.Ü. auch Gerold/Schmidt/Mayer, 
RVG 25. Aufl. 2021, § 14 Rn 15 ff.; Enders JurBüro 2004, 459; Lissner RVGreport 
2013, 155 ff.; Jungbauer DAR 2014, 355). Darüber hinaus kann es in straßenverkehrs-
rechtlichen Bußgeldsachen ankommen auf (dazu auch Burhoff/Volpert/Burhoff, a.a.O.; 
Vorbem. 5 VV Rn 54 ff. mit Checkliste und Rechtsprechungs-ABC; 
AnwKomm-RVG/N. Schneider, a.a.O.):

 � Mandant ist auf Fahrerlaubnis beruflich angewiesen (vgl. u.a. LG Halle RVGreport 
2016, 412; LG Itzehoe, Beschl. v. 9.10.2018 – 2 Qs 46/18, RVGreport 2019, 10; LG 
Kiel zfs 2007, 106 m. zust. Anm. Hansens = AGS 2007, 140 = RVGreport 2007, 24; 
LG Saarbrücken VRR 2013, 39 = RVGreport 2013, 53 = StRR 2013, 315; AG 
Frankfurt am Main zfs 1992, 209; AG Grimma VRR 2012, 323 [Ls.]; AG Ratingen, 
Beschl. v. 25.11.2022 – 20 OWi 413/21, AGS 2023, 27; AG Viechtach AGS 2007, 83; 
Beschl. v. 8.7.2019 – 6 II OWi 215/19, RVGreport 2019, 412),

 � allgemein: ein Fahrverbot droht (LG Berlin, Beschl. v. 22.3.2012 – 517 Qs 5/12; LG 
Halle RVGreport 2016, 412; LG Kiel, Beschl. v. 11.1.2006 – 46 Qs-OWi 31/05 
[Taxifahrer]; LG Köln, Beschl. v. 3.8.2019 – 323 Qs 87/19, AGS 2019, 504 = 
RVGreport 2020, 69; AG Bühl NZV 2009, 401; AG Chemnitz AGS 2005, 431; AG 
Dresden AGS 2010, 431; AG Frankenthal VRR 2005, 280 = RVGreport 2005, 271 = 
AGS 2005, 292; AG Frankfurt am Main zfs 1992, 209; AG Friedberg, Urt. v. 
8.2.2013 – 2 C 1418/12 [12]; AG München AGS 2005, 430 = RVGreport 2005, 381; 
AG Ratingen, Beschl. v. 25.11.2022 – 20 OWi 413/21; AGS 2023, 27),

 � mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten,

 � (hoher) Sachschaden,

 � Entzug der Fahrerlaubnis droht wegen eines „beharrlichen Verstoßes“, da bereits 
mehrere Voreintragungen vorliegen (LG Halle RVGreport 2016, 412; AG München 
AGS 2005, 430 = RVGreport 2005, 381),

 � umfangreiche Vorbereitung der Hauptverhandlung, z.B. durch Gespräche mit SV 
oder wegen der Vorbereitung von Beweisanträgen (AG Pinneberg AGS 2005, 552; 
AG München AGS 2005, 430 = RVGreport 2005, 381; AG Saarbrücken RVGreport 
2006, 181 = AGS 2006, 126),

 � Auswertung von Sachverständigengutachten, z.B. zur Täteridentifizierung (LG 
Chemnitz RVGreport 2016, 297 für Sachverständigengutachten zur Messung und 
zur Identifizierung des Betroffenen als Fahrer),

 � schwierige Verjährungsfragen

 � Eintragung im FAER droht (dazu z.B. – z.T. zum alten Recht – LG Halle RVGreport 
2016, 412 [Entziehung nach dem FAER droht]; LG Neuruppin, Beschl. v. 30.1.2015 
– 11 Qs 60/14 [bei 11 Punkten im „VZR“ erhöhte Bedeutung, wenn weitere drei 

…jedenfalls aber dann, wenn 
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Punkte drohen]; AG Bad Segeberg VRR 2010, 240 [drei Punkte]; AG Eilenburg 
JurBüro 2010, 35 ([drei Punkte]; auch noch AG Cloppenburg RVGreport 2011, 295 
= VRR 2011, 478; AG München AGS 2005, 430 = RVGreport 2005, 381; AG 
Rudolstadt, VRR 2011, 479 = RVGreport 2012, 24 [drei Punkte im VZR]).

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Verfahrensgebühr im verkehrsstrafrechtlichen Verfahren

Zur Bemessung der amtsgerichtlichen Verfahrensgebühr in einem straßen-
verkehrsrechtlichen Verfahren, in dem der Verteidiger im § 111a-Verfahren 
tätig geworden ist. (Leitsatz des Verfassers)

AG Linz, Beschl. v. 22.3.2023 – 3 Cs 2080 Je 32837/22

I. Sachverhalt

Der Verteidiger war für den ehemaligen Angeklagten in einem Verfahren wegen 
Trunkenheit Im Verkehr tätig. Der ehemalige Angeklagte ist frei gesprochen worden. 
Der Verteidiger hat die zu erstattenden notwendigen Auslagen des Angeklagten 
geltend gemacht. Dabei hat er für die Verfahrensgebühr Nr. 4104 VV RVG die Höchst-
gebühr angesetzt. Der Kostenbeamte hat diese lediglich in Höhe der Mittelgebühr 
festgesetzt. Dagegen hat der Verteidiger Erinnerung eingelegt. Er ist der Ansicht, 
dass insbesondere der Umstand, dass er sich im Ermittlungsverfahren zu der Sicher-
stellung des Führerscheins geäußert, den Tatort besichtigt und Fotos gefertigt habe, 
den Ansatz der Höchstgebühr rechtfertige. Die Erinnerung hatte nur teilweise Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hat die Verfahrensgebühr lediglich in Höhe der um 15 % erhöhten Mittelge-
bühr als erstattungsfähig angesehen. Zwar bestimme grundsätzlich der Rechtsanwalt 
selbst die Höhe der Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung der Kriterien des § 14 
RVG nach billigem Ermessen. Die Bestimmung sei allerdings dann nicht verbindlich, 
wenn sie nach Ansicht des zahlungspflichtigen Dritten hier der Landeskasse – unbillig 
sei. Davon sei auszugehen, wenn die vom Rechtsanwalt bestimmt Höhe der Gebühr 
um mehr als 20 % über der vom erstattungspflichtigen Dritten als angemessen 
angesehene Höhe der Gebühr liege.

Dies sei vorliegend der Fall. Der Umstand, dass sich der Verteidiger im Ermittlungsver-
fahren zur Beschlagnahme des Führerscheins bzw. vorläufigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis schriftsätzlich äußerte bzw. Beschwerde gegen die vorläufige Entzie-
hung i.S.d. § 111a StPO eingelegt, den Tatort besichtigte und Fotos von der Örtlichkeit 
gefertigt habe, rechtfertige den Ansatz einer Verfahrensgebühr in Höhe von 
319,00 EUR nicht. Die Mittelgebühr betrage 181,50 EUR. Eine Erhöhung um ca. 76 % 
gegenüber der Mittelgebühr sei nicht gerechtfertigt.

Gemäß § 14 RVG sei die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, 
vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeu-
tung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Auftraggebers zu bemessen. In der Sache sei es um ein Verkehrsstrafverfahren vor 
dem Amtsgericht (Strafrichter), das keine Besonderheiten aufgewiesen habe, gegan-
gen. Der Sachverhalt sei überschaubar gewesen, sämtliche Kriterien des § 14 RVG 
seien vorliegend als durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich einzustufen.

Soweit der Verteidiger sich im Ermittlungsverfahren zur Beschlagnahme des Führer-
scheins bzw. zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis geäußert habe, sei zwar 
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zutreffend, dass dies bei der Bemessung der Verfahrensgebühr grundsätzlich, 
mitzuberücksichtigen sei. Denn für Beschwerden gegen § 111a-Beschlüsse bzw. das 
Auseinandersetzen mit der Beschlagnahme des Führerscheins entstehe keine 
besondere Gebühr. Das Beschwerdeverfahren sei vielmehr aufgrund des in Vor-
bem. 4.1 Abs. 1 VV RVG normierten Pauschalcharakters der Gebühren durch die 
jeweiligen Verfahrensgebühren mit abgegolten (vgl. Burhoff/Volpert/Volpert, RVG, 
Straf- und Bußgeldsachen, Teil Rn 570 ff.). Hierdurch werde jedoch zugleich deutlich, 
dass dem Beschwerdeverfahren keine besondere, eigenständige Bedeutung bei der 
Bemessung der Gebühren zuerkannt worden sei, so dass dies bei der Ermittlung der 
hier in Rede stehenden Verfahrensgebühr allenfalls zu einer leicht überdurchschnittli-
chen Bemessung führe.

Gleiches gelte auch für die vom Verteidiger im Ermittlungsverfahren vorgenommene 
Besichtigung des Tatorts und Fertigung von Lichtbildern. Dabei sei zu berücksichti-
gen, dass Kosten eigener Ermittlungstätigkeit des Verteidigers grundsätzlich nicht 
notwendig I. S. d. § 464a Abs, 2 StPO seien, denn die Ermittlung belastender und 
entlastender Umstände im Ermittlungsverfahren sei gemäß § 160 StPO Aufgabe der 
Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus seien die prozessualen Möglichkeiten – etwa 
durch das Stellen entsprechender Beweisanträge – auszuschöpfen und gingen 
privaten Ermittlungen vor (vgl. BeckOK StPO/Niesier, 46, Ed. 11.2023, StPO § 464a 
Rn 23; Meyer-Goßner, StPO, 66. Aufl., 2023, § 464b, Rn 16; LG Detmold, Beschl. v. 
9.6.2008 – 4 Qs 47/08). Dennoch soll diese für das Verfahren durchaus zielführende 
Tätigkeit des Verteidigers – vorliegend nicht gänzlich außer Ansatz bleiben, sondern 
sei bei der Bemessung der Verfahrensgebühr mit zu berücksichtigen, was jedoch 
ebenfalls im Ergebnis nur eine leichte Erhöhung der Mittelgebühr rechtfertige.

III. Bedeutung für die Praxis

Gebührenbemessung anhand der Kriterien des § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG ist nicht 
einfach. Das beweist der vorliegende Beschluss, zu dem Folgendes anzumerken ist.

1. Zutreffend ist der Ansatz der AG, dass der Rechtsanwalt die „richtige“ Gebührenhö-
he grundsätzlich selbst ermittelt und bestimmt. An seine Bestimmung ist ein Dritter, 
wozu auch die Staatskasse gehört, gebunden, wenn die Bestimmung nicht unbillig ist. 
Das wird in der Rechtsprechung angenommen, wenn die angemessene Gebühr um 
mehr als 20 % überschritten. Das ist alles kein Hexenwerk, sondern Gebühren-Ein-
maleins, das das Ag auch richtig zugrunde gelegt hat (zu den Vorgaben auch Burhoff/
Volpert/Burhoff, RVG, Teil A Rn 1747 ff. mit weiteren Nachweisen).

Zu dieser Vorgehensweise ist anzumerken: Es mutet schon etwas eigenartig an, dass, 
wenn die Staatskasse zahlen muss, sie bzw. das Gericht dann bestimmt, ob die vom 
Rechtsanwalt ermittelte Gebührenhöhe angemessen ist und damit in dem Fall im 
Grunde genommen der Dritte dann selbst bestimmt, was er zahlen muss. Aber so ist 
nun mal leider das System.

2. Hinsichtlich der vom AG ermittelten Gebührenhöhe muss man m.E. dem AG aber 
widersprechen. Ich räume allerdings ein, dass die vom Verteidiger in Ansatz gebrachte 
Höchstgebühr sicherlich nicht gerechtfertigt war. Denn die mitgeteilten zusätzlichen 
Tätigkeiten rechtfertigen eine so hohe Gebühr nicht. Die Kriterien waren – so das AG 
– „leicht überdurchschnittlich“.

Waren aber alle (!!) Kriterien, wie es das AG ausführt, leicht überdurchschnittlich, dann 
ist die Verfahrensgebühr m.E. einer Überschreitung der Mittelgebühr von nur 15 % zu 
knapp bemessen. M.E. hätte man die Mittelgebühr schon um 50 % überschreiten 
können, was zu einer Gebühr in Höhe von 272,25 EUR geführt hätte. Dabei spielt der 
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Umstand, dass alle Kriterien (zumindest) leicht überdurchschnittlich waren sicherlich 
die entscheidende Rolle.

Unzutreffend ist in dem Zusammenhang die Argumentation des AG betreffend das 
strafverfahrensrechtliche Beschwerdeverfahren. Es ist einfach falsch, wenn aus der 
Tatsache, dass die Tätigkeiten in Beschwerdeverfahren über Vorbem. 4.1 VV RVG mit 
den jeweiligen Verfahrensgebühren abgegolten werden/sind, (rück)schließen will, der 
Gesetzgeber habe den Beschwerdeverfahren keine „besondere eigenständige 
Bedeutung“ zugemessen. Denn: Dass im Strafverfahren keine Beschwerdegebühr 
– wie im Zivilverfahren die Nr. 3500 VV RVG – vorgesehen ist, beruht allein darauf, 
dass sich in der Expertenkommission, die dem Gesetzgebungsverfahren des RVG 
vorausgegangen ist, diejenigen, die für eine eigene Beschwerdegebühr plädiert 
haben, sich nicht haben durchsetzen können und das BMJ gegenüber den Ländern, 
die gegen eine solche Gebühr argumentiert haben, eingeknickt ist. Natürlich wäre und 
ist es angemessen (gewesen), die Tätigkeiten des Rechtsanwalts im strafrechtlichen 
Beschwerdeverfahren eigenständig zu honorieren. Man denke nur an umfangreiche 
und arbeitsintensive Haftbeschwerden oder eben auch Beschwerden in § 111a-Ver-
fahren, die viel Arbeit machen können. Aber leider sieht man das nicht als erforderlich 
an. Umso trauriger ist es, wenn dann auch noch die Arbeit des Verteidigers in einem 
Beschwerdeverfahren über § 14 RVG gering bewertet und honoriert wird.

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Unzutreffende Argumentation
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